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1. Anlass und Erforderlichkeit 

Die Firma Pfeilstetter Immobilien GmbH plant in der Gemeinde Grabenstätt die Neuer-

richtung eines modernen EDEKA Vollsortiment-Supermarkts mit angegliedertem Backs-

hop. Im Oberschoss sollen neben einem Fitnessstudio, Schulungs- und Büroräumen auch 

mehrere Wohnungen errichtet werden.  

Der bestehende EDEKA-Markt im Ortszentrum bildet neben dem Supermarktdiskonter 

„Netto“ die einzige Lebensmittelversorgung im Ort ab. Der Kundenstamm besteht über-

wiegend aus der Grabenstätter Bevölkerung. Durch die Nähe zur Kreisstadt Traunstein 

ist das Einzugsgebiet begrenzt. 

Die Nachfrage nach einem breiteren Sortiment mit neuen Produktgruppen (z.B. Droge-

rieartikel, Bio-Produkte u.a.) und dem Anspruch nach einem komfortablen Einkaufserleb-

nis mit Begegnungsorten und einer angemessenen Parkplatzsituation macht es für das 

Unternehmen notwendig, die derzeitigen Räumlichkeiten im Ortszentrum aufzugeben und 

an einem neuen Platz zu errichten. Hinzu kommt, dass im bestehenden Markt Sozial-

räume für die Angestellten fehlen und die nicht mehr zeitgemäße Ladeneinrichtung die 

Arbeitsabläufe erschwert. Außerdem fehlt eine Klimatisierung, die das Arbeiten zusätzlich 

belastet und die Qualität der Lebensmittel einschränkt. Mit der derzeitigen Verkaufsfläche 

von 400 m² ist die zukunftsfähige Entwicklung des Unternehmens am Standort nicht ge-

sichert.  

Durch die innerörtliche Lage ist es jedoch nicht möglich, die beengten Räumlichkeiten am 

aktuellen Standort zu erweitern. Die Firma konnte bei der Suche nach entsprechenden 

Flächen ein nahegelegenes Grundstück am Ortsausgang erwerben, das weiterhin fußläu-

fig vom Ortskern erreichbar ist. Obwohl die neue Fläche nur rund 350 m entfernt vom 

bestehenden Einzelhandelsbetrieb ist, liegt sie logistisch günstig für den Lieferverkehr am 

Anfang des Grabenstätter Gewerbegebiets. Das geplante Gebäude ist dadurch auch von 

der Umgehungsstraße aus ersichtlich, was auf eine höhere Frequentierung des gesamten 

Areals hoffen lässt. 

Beim überplanten Grundstück handelt es sich um eine knapp 6.300 m² große Konversi-

onsfläche, die durch vorliegende Planung einer zeitgemäßen Nachnutzung zugeführt wird. 

Das Grundstück bietet genug Platz für den geplanten Ausbau der Verkaufsfläche und 

Parkraum, kann aber nur mit einem Lebensmittelmarkt nicht wirtschaftlich rentabel un-

terhalten werden. Aus diesem Grund wurde ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das 

neben dem neuen EDEKA-Standort mit angegliedertem Backshop im Obergeschoss auch 

Räumlichkeiten für die eigene Verwaltung, einem Fitnessstudio und mehrere Wohnungen 

mit unterschiedlichen Wohnzwecken in einem Gebäude vereint. Durch die Nachnutzung 

der bestehenden Gewerbebrache und die verdichtete Bauweise des geplanten Gebäudes 

wird der Bodenversiegelung an anderer Stelle vorgebeugt und vor allem durch die Nach-

verdichtung in die Höhe ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden geübt.  

Die Planung entspricht der städtebaulichen Konzeption der Gemeinde Grabenstätt und 

dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Auf Antrag der Pfeilstetter Immobi-

lien GmbH i. G. wird der Bebauungsplan als vorhabenbezogener Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt.  

2. Landes- und Regionalplanung 

Für das Plangebiet sind insbesondere folgende im Landesentwicklungsprogramm (LEP) und 

im Regionalplan für die Region 18 (RP 18) genannten Ziele und Grundsätze von Bedeutung: 

Grabenstätt ist im Regionalplan für die Region 18 (RP18) als Grundzentrum festgelegt. Die 

Gemeinde soll den Einwohnern des Nahbereichs somit ein umfassendes Angebot an zent-

ralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung in zumutbarer Erreichbarkeit bieten (LEP 

2.1.3 & LEP 2.1.6). Durch die geplante Vergrößerung des EDEKA-Markts wird der ansässi-

gen Bevölkerung ein vergrößertes Sortiment angeboten, was den Zielen des Landesent-

wicklungsprograms entspricht.  
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Ferner sieht das Landesentwicklungsprogram vor, dass „Betriebe bis 1.200 m² Verkaufs-

fläche, die ganz überwiegend dem Verkauf von Waren des Nahversorgungsbedarfs dienen, 

in allen Gemeinden […] unabhängig von den zentralörtlichen Funktionen anderer Gemein-

den zulässig“ sind (LEP 5.3.1). Der geplante EDEKA-Markt befindet sich mit seiner Ver-

kaufsfläche im Rahmen der 1.200 m²-Grenze der Verkaufsfläche. 

Des Weiteren hat die Ausweisung von Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte an städte-

baulich integrierten Standorten zu erfolgen (LEP 5.3.2). Mit der Verlagerung des EDEKA-

Markts an den geplanten Standort ist dieser nicht nur fußläufig vom Ortskern erreichbar, 

durch die Anbindung an die Siedlungseinheit wird zudem eine Zersiedelung der Landschaft 

vermieden (LEP 3.3). Damit ist das Anbindegebot des LEP eingehalten. 

Auch ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden zählt zu den zentralen Zielen des LEPs. 

Bauflächen sollen flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformern und die ortsspe-

zifischen Gegebenheiten berücksichtigen (LEP 3.1). Es gilt, vorrangig die vorhandenen Po-

tentiale der Innenentwicklung zu nutzen (LEP 3.2). Im vorliegenden Fall muss eine Stand-

ortverlagerung stattfinden, da durch die Lage im Ortskern die Innentwicklungspotentiale 

bereits ausgeschöpft sind. Der neue Standort bietet nicht nur den nötigen Raum für einen 

zeitgemäßen Nahversorger mit entsprechenden Parkmöglichkeiten, sondern setzt eine 

Brachfläche mit abgebrochener Bausubstanz in Wert. Durch die Nach- und Wiedernutzung 

des Konversionsstandorts findet keine Neuversiegelung an anderer Stelle statt. 

Hinzu kommt, dass die Planung neben dem Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb weitere Nut-

zungen unter einem Dach integriert. Durch das Wachstum in die Höhe, wird die Inan-

spruchnahme zusätzlicher Flächen reduziert und es kommt nicht zur erneuten Bodenver-

siegelung.  

3. Verfahren 

Entsprechend dem Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwick-

lung der Städte vom 21.12.2006 wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB, ohne Durchführung einer Umweltprüfung und ohne Umweltbericht auf-

gestellt. Dabei handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, mit welchem 

die Gemeinde die Zulässigkeit der Errichtung des Lebensmittelmarkts und der weiteren 

geplanten Nutzungen bestimmt. Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind 

ein abgestimmter Plan zur Durchführung der Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen 

(Vorhaben- und Erschließungsplan) sowie ein Durchführungsvertrag. 

Die übrigen Voraussetzungen des § 13a BauGB liegen ebenfalls vor: 

- die Grundfläche beträgt weniger als 20.000 m², 

- durch den Bebauungsplan wird kein Vorhaben begründet, das UVP pflichtig ist, 

- es besteht kein Anhaltspunkt für eine Beeinträchtigung von Natura2000 Gebieten, 

- es besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG 

zu beachten sind. 

Mit diesem Bebauungsplan besteht lediglich ein geringfügiger Eingriff in Natur und Land-

schaft. Nachdem es sich um ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB handelt, ist 

kein Ausgleich erforderlich. Allerdings sind darüber hinaus die naturschutz- und arten-

schutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen. 

Der Bebauungsplan wird nicht aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt. 

Eine Änderung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege der Berichtigung ist 

daher erforderlich. 
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4. Ausgangssituation 

4.1 Planungsrechtliche Situation 

Ortsräumliche Lage und Größe des Planungsgebiets 

Das Planungsgebiet befindet sich im nördlichen Randbereichs des Ortskerns von Gra-

benstätt. Der Geltungsbereich ist Teil des Gewerbegebiets. Östlich schließt ein Wohngebiet 

an, westlich trennt eine Umfahrungsstraße den Siedlungsbereich vom Grabenstätter Moos. 

Das überplante Gebiet liegt an einer Kreisstraße, die 300 m nördlich von der Umfahrungs-

straße abzweigt.  

Die Neuaufstellung des Bebauungsplans umfasst die Flurnummer 227/1 der Gemarkung 

Grabenstätt, Gemeinde Grabenstätt. Die Größe dieses Grundstücks beträgt ca. 6.300 m². 

Es liegt auf einer Höhe von ca. 523,50 m ü.NHN. 

 

Abb. 1 Übersichtsplan mit Kennzeichnung des Planungsgebiets (rot umrandet) – o. M. 
Quelle: BayernAtlas © 2021 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayer. Ver-
messungsverwaltung, EuroGeographics 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan in der Urfassung stellt für den Geltungsbereich ein Mischgebiet 

MI dar. Im Rahmen einer Änderung erfolgte dann die teilweise Darstellung als Gewerbe-

gebiet. Der westliche, zur Straße gerichtete Teil des Grundstücks ist als Mischgebiet, der 

östliche Bereich ist seit der Änderung als Gewerbegebiet dargestellt. 
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Abb. 2 Auszug aus dem Flächennutzungsplan Grabenstätt einschl. Änderung (Geltungs-

bereich blau markiert) – o. M. 
Quelle: © Gemeinde Grabenstätt 

Da es sich bei der Neuaufstellung des Bebauungsplans um ein Verfahren nach § 13a 

BauGB handelt, ist eine formelle Änderung des Flächennutzungsplans nicht erforderlich. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Satz 2 BauGB ist der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung 

anzupassen. 

Bebauungsplan 

Für das überplante Gebiet liegt ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1965 vor. Ein Auszug 

für den Bereich des Planungsgebiets ist in Abbildung 3 dargestellt. Der Geltungsbereich 

befindet sich im Industriegebiet. Die Bestandsbebauung liegt innerhalb der großzügig 

ausgewiesenen Baugrenzen. Der Plan lässt maximal ein Erdgeschoss mit zwei Vollge-

schosse zu. 

Die geplante Errichtung des EDEKA-Markts mit Verwaltungs- und Büroräumen sowie Woh-

nungen ist im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans nicht möglich.  

 

Abb. 3 Auszug aus dem Bebauungsplan „Grabenstätt Nord“ in der Urfassung von 1965 

(Geltungsbereich rot markiert) – o. M. 
Quelle: © Gemeinde Grabenstätt 
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4.2 Ausgangslage und Bestand 

Naturräumliche Einordnung 

Das Gebiet rund um den Geltungsbereich einschließlich des Chiemsees geht auf eine eis-

zeitliche Entstehung der Würm-Kaltphase zurück. Die naturräumliche Gliederung des Gel-

tungsbereichs stellt sich wie folgt dar:  

Biographische Region  kontinental 

Großlandschaft   Alpenvorland 

Naturraum-Haupteinheit  D66  Voralpines Moor- und Hügelland 

(Ssymank) 

Naturraum-Einheit   038  Inn-Chiemsee-Hügelland 

(Meynen / Schmithüsen et. al.) 

Naturraum-Untereinheit  038-A  Jungmoränenlandschaft des Inn-Chiemsee- 

(ABSP)    Hügellandes 

Topografie 

Der westliche Teil des überplante Grundstücks ist eben auf ca. 523,50 m ü.NHN gelegen. 

In östlicher Richtung steigt die Geländeoberfläche an und erreicht im nordöstlichen Grund-

stückbereich ca. 526,0 m ü.NHN. 

Baubestand und ausgeübte Nutzung 

Auf dem Grundstück befand sich ein rund 2.500 m² großer, einstöckiger Gebäudekomplex, 

der 1948 als Schneiderei erbaut und zwischenzeitlich abgebrochen wurde. Nach der Still-

legung im Jahr 2005 fanden verschiedene Kleinunternehmen ihren Platz, u.a. ein Metall-

verarbeitungsbetrieb, ein Lager, eine Elektrowerkstatt und ein Theater. Auf dem östlichen 

Teil des Grundstücks befanden sich zwei Garagen. 

Auf dem Grundstück befanden sich zudem vier Heizöltanks, die inzwischen ebenfalls fach-

gerecht zurückgebaut wurden. 

Zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung im November 2023 ist der Altbestand des 

brachliegenden Gewerbestandorts bereits zurückgebaut. 

Verkehrstechnische Erschließung 

Das überplante Grundstück ist im Westen über die Kreisstraße „Chieminger Straße“, die 

300 m nördlich von der Umfahrungsstraße (St 2096) zwischen der Kreisstadt Traunstein 

und dem Autobahnknoten Grabenstätt abzweigt, an das örtliche Verkehrsnetz angebun-

den. 

Die Zufahrt der benachbarten Grundstücke Flur Nrn. 227/8 und 227/9 erfolgt derzeit über 

die Randbereiche des überplanten Grundstücks und soll auch künftig über dieses Grund-

stück erfolgen.  

Schutzgebiete und Biotope 

Innerhalb des Planungsgebiets selbst liegen gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG keine geschütz-

ten Teile von Natur und Landschaft. Das ca. 12.135 ha große Landschaftsschutzgebiet zum 

„Schutz des Chiemsees, seiner Inseln und Ufergebiete in den Landkreisen Rosenheim und 

Traunstein“ (ID LSG-00396.01) schließt westlich, getrennt durch die Kreisstraße, an den 

Geltungsbereich an. 

Innerhalb des Landschaftsschutzgebiets befindet sich etwa 100 m von der Grenze des Gel-

tungsbereichs entfernt das FFH-Schutzgebiet „Moore südlich des Chiemsees“ (ID 8140-

371), das gleichzeitig als Vogelschutzgebiet „Chiemseegebiet mit Alz“ (ID 8140-471) aus-

gewiesen ist. Die Fläche stellt ebenfalls ein Naturschutzgebiet („Mündung der Tiroler Ache“ 

ID NSG-00304.01) dar. 
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Westlich des Geltungsbereichs liegt zudem ein Konglomerat an Biotopflächen. Das nächst-

gelegenste Biotop ist eine „Restfläche im Südteil um am Ostrand des Grabenstätter Moo-

ses“ (Nr. 8141-0049), das ca. 50 m vom Geltungsbereich entfernt zwischen Kreisstraße 

und Umgehungsstraße verzeichnet ist. Einen Überblick über nahegelegene Schutzgebiete 

und Biotope gibt die Abbildung 4. 

Direkte Beeinträchtigungen der umliegenden europäischen und nationalen Schutzgebiete 

können aufgrund der bestehenden Bebauung ausgeschlossen werden. Erhebliche indirekte 

Beeinträchtigungen über mögliche Wirkungspfade wie Luft (Lärm, Immissionen) oder vi-

suelle Wirkungen sind unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Bebauung im Be-

reich des Planungsgebiets nicht zu erwarten.  

 

Abb. 4 Übersicht Schutzgebiete und Biotope (Geltungsbereich blau markiert) – o. M 
Quelle: BayernAtlas © 2021 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayer. Ver-
messungsverwaltung, EuroGeographics 

Artenschutz 

Zur Klärung möglicher artenschutzrechtlicher Betroffenheiten durch das Bauvorhaben 

wurde von den Landschaftsarchitekten Mühlbacher und Hilse im Februar 2022 ein Arten-

schutzbeitrag verfasst. Anhand von Ortsbegehungen wurden Lebensraumstrukturen er-

fasst und das Vorkommen artenschutzrelevanter Arten abgeschätzt.  

Der Artenschutzbeitrag kam zu dem Ergebnis, dass lediglich beim Abbruch des Bestands-

gebäudes Vögel und Fledermäuse betroffen sein können. Unter Einhaltung bestimmter 

Maßnahmen können artenschutzfachliche Konflikte vermieden werden.  

Folgende artenspezifische Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 

44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden angeführt: 

- Entfernung der Gehölze zwischen 1. Oktober bis Ende Februar, 

- Abbruch der Garagen und des östlichen kleinen Anbaus zwischen 01. Oktober und 

Ende März, 

- Abbruch weiterer Gebäude nach Detektorbegehung:  

▪ Werden keine besetzten Quartiere gefunden, können Gebäude vor einer mög-

lichen Sommernutzung bis Ende März entfernt werden, 

▪ Bei Vorhandensein von Fledermäusen können Gebäude ab Ende März, nach-

dem die Tiere ausgeflogen sind, abgerissen werden. 

Landschafts-
schutzgebiet  

LSG-00396.01 

Biotop 
Nr. 8141-0049 

FFH-Gebiet 
ID 8140-371 

Vogelschutzgebiet 
ID 8140-471 

Naturschutzgebiet 
NSG-00304.01 
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Die artenschutzrechtliche Untersuchung erfolgte im Februar 2022. Nach einer Detektorbe-

gehung am 14.02.2022 wurde ein Vorkommen überwinternder Fledermäuse mit hinrei-

chender Sicherheit ausgeschlossen. Dem Gutachten zu Folge können demnach Gebäude 

bis Ende März ohne weitere Einschränkungen abgebrochen werden. Der baldmögliche Ge-

bäudeabbruch wurde empfohlen und im zwischenzeitlich fachgerecht durchgeführt.  

Zum Zeitpunkt des Entwurfs des Bebauungsplans im November 2023 ist das Baufeld ge-

räumt und es sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. 

Oberflächen- und Fließgewässer 

Südwestlich des Grundstücks verläuft in einem Abstand von circa 120 m der Grabenstätter 

Mühlbach (ausgebauter Wildbach 3. Ordnung). Dieser mäandriert durch das Grabenstätter 

Moos und mündet in ca. 2 km Entfernung an der Hirschauer Bucht in nordöstlicher Richtung 

in den 1,7 km entfernten Chiemsee. Östlich des Geltungsbereichs liegt in gleicher Entfer-

nung der Tüttensee. 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Am Standort ist abhängig von den Jahreszeiten mit mittleren Niederschlagshöhen von 550 

mm bis zu 850 mm zu rechnen.  

Gemäß vorliegendem Baugrundgutachten ist die Versickerung auf dem Grundstück grund-

sätzlich möglich. Aufgrund des hohen Grundwasserstands schließt das Wasserwirtschafts-

amt Traunstein eine Versickerung vor Ort aber aus. 

Die Niederschlagswasserbeseitigung ist über eine neu zu errichtende Ableitung in den Gra-

benstätter Mühlbach geplant. Das Niederschlagswasser der Dachflächen wird direkt abge-

leitet, die Parkplätze und Fahrgassen werden über eine Längs-/Quergefälle entwässert und 

in Mulden gesammelt. Über ein Rohr-Rigolensystem wird das Niederschlagswasser dem 

Ableitungskanal zugeführt. Neben dem Geltungsbereich sollen auch die hinterliegenden 

Grundstücke angeschlossen werden, sofern sie nicht über andere Entwässerungseinrich-

tungen verfügen. Durch diese Maßnahme ist mit einer Entlastung des kommunalen Regen-

wasserkanals zu rechnen. 

Die von der Baumaßnahme betroffenen Eigentümer der umliegenden Grundstücke stim-

men dem Vorhaben zu, bzw. beteiligen sich. 

Hochwasser 

Laut UmweltAtlas liegt der der Geltungsbereich zwar nicht innerhalb eines festgesetzten 

oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiets. Wie in Abbildung 5 und Tabelle 1 

dargestellt, sind im Nahbereich ein Vorranggebiet für Hochwasserschutz und Hochwasser-

gefahrenflächen verzeichnet. Zudem befindet sich das Plangebiet in einem wassersensiblen 

Bereich (Online Abfrage am 25.01.2022). 

 

Tab. 1 Übersicht über hochwassergefährdete Flächen nahe dem Geltungsbereich 

Hochwassergefährdete Flächen Entfernung 

Wassersensibler Bereich ca. 20 m 

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet 58 m 

Hochwassergefahrenfläche HQextrem 58 m 

Hochwassergefahrenfläche HQ100 75 m 

Hochwassergefahrenfläche HQhäufig 85 m 

Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet 105 m 
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Abb. 5 Übersicht Hochwassergefahrenflächen und Überschwemmungsgebiete (Geltungs-

bereich rot markiert) – o. M. 
Quelle: BayernAtlas © 2021 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayer. Ver-
messungsverwaltung, EuroGeographics 

Angaben zu wild abfließendem Oberflächenwasser liegen für das Planungsgebiet nicht vor. 

Aufgrund des Versiegelungsgrads und der leicht geneigten Topografie kann im Planungs-

gebiet ein Risiko von wild abfließenden Oberflächenwasser nach derzeitiger Einschätzung 

jedoch nicht ausgeschlossen werden. Es handelt sich dabei jedoch um einen kleinen Ein-

zugsbereich, sodass eine Beeinträchtigung von wild abfließendem Wasser als gering ein-

gestuft wird.  

Denkmale 

Entsprechend der Denkmalliste des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege BLfD sind 

weder innerhalb noch angrenzend an das Planungsgebiet Bau- und Bodendenkmale ver-

zeichnet (Bayerischer Denkmal-Atlas, Online-Abfrage vom 25.01.2022).  

Das nächste Baudenkmal stellt ein Bildstock (Baudenkmal Nr. D-1-89-119-9) dar, das sich 

in einer Entfernung von circa 250 m südwestlich des Planungsgebiets befindet. Weitere 

Boden- und Baudenkmale sind mindestens 450 m entfernt. 

4.3 Technische Infrastruktur 

Das überplante Grundstück ist an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen 

anzuschließen. Vorbehaltlich einer nutzungsabhängigen Überprüfung wird angenommen, 

dass die notwendigen Kapazitäten bereitgestellt werden können. Eine detaillierte Konzep-

tion ist mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan vorzulegen. 

Trinkwasserversorgung 

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist durch den Anschluss an das zentrale Ver-

sorgungsnetz der Kommune zu gewährleisten. Die Leistungsfähigkeit der örtlichen Versor-

gungsleitungen ist im Zuge der weiteren Planung zu überprüfen. 

HQextrem 

HQ100 

HQhäufig 

Festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet 
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Löschwasserversorgung 

Die Bereitstellung von Löschwasser erfolgt über das zentrale Versorgungsnetz der Kom-

mune. Grundlage bildet der noch zu erarbeitende Brandschutznachweis. Für das Projekt 

sind geeignete Entnahmeeinrichtungen in Art und Anzahl (Hydranten) vorzuhalten, die 

Löschwassermenge bzw. die Leistungsfähigkeit der örtlichen Versorgungsleitungen sind im 

Zuge der weiteren Planung zu überprüfen. In Abhängigkeit der Schüttung sind gegebenen-

falls zusätzliche Löschwassermengen zu bevorraten. Die Belange sind mit der zuständigen 

Feuerwehr bzw. der Kreisbrandinspektion abzustimmen. 

Abwasserentsorgung (Schmutzwasser) 

Das Schmutzwasser wird mittels Hausanschlussleitung an die öffentliche, zentrale Kanali-

sation angeschlossen bzw. entsorgt. 

Energieversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt über das örtliche Bestandsnetz. Mittels Anschlussantragstel-

lung an einen Stromdienstleister werden Versorgung und gegebenenfalls Einspeisung ge-

währleistet. 

Ob ein Gas oder Fernwärmeanschluss umgesetzt werden kann, wird im Zuge der weiteren 

Planung geprüft. 

Kommunikation 

Der Anschluss an das örtliche Kommunikationsnetz wird mittels Anschlussantragstellung 

an einen Kommunikationsdienstleister gewährleistet. 

4.4 Lärmimmissionen und Schallschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes t wurde bzgl. der Geräuschemissionen und 

-immissionen das Gutachten der Lärmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht Nr. 

5904-01/B1/hu vom 20.11.2023 erstellt. Es kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Gewerbegeräusche 

Die zukünftig vom Bauvorhaben ausgehenden Geräuschimmissionen, die nach TA Lärm (6. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) zu beurteilen 

sind, unterschreiten an allen umliegenden maßgeblichen Immissionsorten die jeweils auf-

grund der vorhandenen Schutzbedürftigkeit anzusetzenden Immissionsrichtwerte.  

Zumeist wird der jeweilige Immissionsrichtwert tagsüber und nachts um 6 dB(A) oder mehr 

unterschritten, so dass das Bauvorhaben auch ohne Prüfung der Geräuschvorbelastung 

aus anderen Anlagen nach TA Lärm auf Basis von Nr. 3.2.1 TA Lärm aus schalltechnischer 

Sicht genehmigungsfähig ist. 

An wenigen Immissionsorten, die nahezu ausschließlich von den Geräusch-immissionen 

des Bauvorhabens betroffen sein werden, beträgt die Unterschreitung weniger als 6 dB(A), 

jedoch keinesfalls weniger als 3 dB(A). 

In Abstimmung mit der Immissionsschutzbehörde im Landratsamt Traunstein ist davon 

auszugehen, dass daher auch an diesen Immissionsorten in der Summe aller einwirkenden 

Geräuschimmissionen nach TA Lärm der jeweilige Immissionsrichtwert eingehalten wird. 

An maßgeblichen Immissionsorten im Bereich der im Planungsgebiet entstehenden Woh-

nungen werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete tagsüber und 

nachts um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Eine Berücksichtigung der Geräuschvorbe-

lastung aus anderen Anlagen nach TA Lärm ist daher auf Basis von Nr. 3.2.1 TA Lärm auch 

für diese neuen Immissionsorte nicht erforderlich. 

Zur Sicherstellung eines Betriebszustandes, der die Einhaltung dieser reduzierten Richt-

werte gewährleistet, wurden erforderliche Auflagen und Nebenbestimmungen für den Ge-

nehmigungsbescheid des Bauvorhabens formuliert. 
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An allen maßgeblichen Immissionsorten wird darüber hinaus sowohl während der Tageszeit 

als auch während der Nachtzeit das Spitzenpegelkriterium nach TA Lärm sicher eingehal-

ten. 

Innerhalb des Planungsgebietes werden maßgebliche Immissionsorte in Bezug auf Geräu-

schimmissionen umliegender Anlagen nach TA Lärm insbesondere im Bereich der geplan-

ten 11 Wohnungen entstehen. Diese weisen Fenster schutzbedürftiger Räume nach DIN 

4109 und damit Immissionsorte nach TA Lärm im Bereich der östlichen Nordfassade, der 

gesamten Ostfassade sowie der mittleren und östlichen Südfassade des Obergeschosses 

auf. 

Südlich und östlich ist das Bauvorhaben von Anwesen umgeben, für die ebenfalls von der 

Schutzbedürftigkeit eines Mischgebietes auszugehen ist. Eine Einschränkung von hier ge-

legenen Anlagen nach TA Lärm durch eine heranrückende Wohnbebauung des Planungs-

gebietes ist daher ausgeschlossen. 

Nördlich des Planungsgebietes schließen bestehende oder mögliche gewerbliche Nutzungen 

auf den Fl.-Nrn. 227/4 (derzeit weitgehend unbebaut) sowie 227/3 an.  Die Ge-

räuschemissionen hier befindlicher oder zukünftig zu errichtender gewerblicher Anlagen 

sind bereits heute durch die bestehende Wohnnutzung mit der Schutzbedürftigkeit eines 

allgemeinen Wohngebietes auf Fl.-Nr. 227/6 eingeschränkt. Eine darüberhinausgehende 

Einschränkung umliegender Anlagen nach TA Lärm durch Immissionsorte mit der Schutz-

bedürftigkeit eines Mischgebietes in der Nordfassade des Bauvorhabens ist daher auch hier 

nicht zu erwarten. 

Baulicher Schallschutz 

Um einerseits den allgemein zulässigen gewerblichen Geräuschimmissionen und anderer-

seits der Verkehrsgeräuschbelastung des Geltungsbereiches durch die Chieminger Straße 

und die Staatsstraße St 2096 Rechnung zu tragen, wurden Maßnahmen zum baulichen 

Schallschutz festgesetzt, die für Aufenthaltsräume ausreichenden Schallschutz gewährleis-

ten. 

Aufgrund von Beurteilungspegeln über 45 dB(A) während der Nachtzeit, ab denen auch 

nur bei gekippt geöffnetem Fenster in der Regel ungestörter Schlaf nicht mehr möglich ist, 

wurde bei Schlaf- und Kinderzimmern der Einbau von Einrichtungen zur Raumbelüftung 

festgesetzt, die auch bei geschlossenen Fenstern ausreichenden Luftwechsel sicherstellen. 

4.5 Bodenverunreinigungen 

Im Zuge von Aufschlussarbeiten wurden auf dem Grundstück schädliche Bodenverunreini-

gungen vermutet. Zur Abschätzung der Folgen für die Realisierung des Projekts wurde vom 

GeoBüro Ulm am 27.06.2019 eine Baugrunduntersuchung durchgeführt, die eine stellen-

weise Bodenkontaminierung bestätigte.  

Darauf aufbauen wurde vom Ingenieurbüro KDGeo am 08.07.2022 ein Sanierungskonzept 

zur Beseitigung der Altlasten erstellt. Gemäß diesem Konzept und in Abstimmung mit dem 

Landratsamt erfolgte zwischen 30.01.2023 und 10.03.2023 die Altlastensanierung der kon-

taminierten Bereiche durch selbiges Büro. Die Bodensanierung wurde in einer offenen Was-

serhaltung gemäß Wasserrechtsbescheid vom 08.11.2022 durchgeführt. 

Der Sanierungsbereich 1 befindet sich am südöstlichen Teil des L-förmigen Grundstück. 

Dort wurde ölverunreinigte Bodenabschnitte gefunden und insbesondere im Tiefenhorizont 

MKW-Gehalte über den zulässigen Grenzwerten, die sich in Richtung Ostnordost ausge-

breitet haben. Für das südlich angrenzende Wohngrundstück besteht ebenfalls ein Ver-

dacht auf Altlastenspuren. Beim Sanierungsbereich 2 handelt es sich um einen stillgelegten 

Erdtank im Bereich der ehemaligen Lagerhalle im Osten des Grundstücks. 

Am 07.06.2023 erfolgte eine Bewertung durch das Wasserwirtschaftsamt, das zu folgen-

dem Schluss kommt.  
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„Für den Sanierungsbereich 2 wurde der Erdtank und das umliegende kontaminierte 

Bodenmaterial ausgebaut. Die anschließende Sohl- und Wandbeprobung lieferte un-

auffällige Werte, der Hilfswert 1 gemäß LfU Merkblatt 3.8/1 wurde eingehalten. Die 

Sanierung war erfolgreich und kann in für den Sanierungsbereich 2 als abgeschlos-

sen angesehen werden. 

Der Sanierungsbereich 1 wurde auf Grund der vorgefundenen, horizontalen Schad-

stoffverschleppung im Zuge der Sanierung mehrfach räumlich ausgedehnt, da in 

den Beweissicherungsproben an den Wänden wiederholt hohe Belastungen aufge-

funden wurden. Nach erfolgter Verbreiterung der Sanierungsgrube in alle vier Him-

melsrichtungen, wurden abschließend die Beweissicherungsproben für die südliche, 

östliche, nördliche und westliche Grubenwand sowie die Sohle der Hilfswert 1 gemäß 

LfU Merkblatt 3.8/1 wurde eingehalten. 

Die Aushubgrube des Sanierungsbereichs 1 wird im südöstlichen Bereich durch das 

Nachbargrundstück Fl.Nr. 227/8 Gemarkung Grabenstätt begrenzt. Der Bodenaus-

hub wurde bis an die Grundstücksgrenze vorgenommen. Die Beweissicherungs-

probe an der Grubenwand Süd - hin zum Nachbargrundstück - zeigt Belastungen 

im Tiefenbereich von 3,4m - 3,7 m. Der Hilfswert 2 gemäß LfU Merkblatt 3.8/1 

wurde nicht eingehalten. In den Proben vom 14.02.2023 waren Mineralölkohlen-

wasserstoffe in Höhe von 2.240 mg/kg nachweisbar, womit der Hilfswert 2 gemäß 

LfU Merkblatt 3.8/1 deutlich überschritten ist. In den weiteren Proben in geringerer 

Tiefe und an der östlichen Nachbarwand wurde der Hilfswert 1 gemäß LfU Merkblatt 

3.8/1 eingehalten. 

Auf Grund der nachgewiesenen Belastungen in der südlichen Nachbarwand sind 

weitere Maßnahmen erforderlich. Aus fachlicher Sicht ist das Nachbargrundstück 

Fl.Nr. 227/8 in den Flächenumgriff der schädlichen Bodenveränderung aufzuneh-

men. Für die vorhandenen Belastungen für den Tiefenbereich 3,4-3,7 m im unmit-

telbaren Grundwasser bzw. Grundwasserschwankungsbereich ist der Nachweis ei-

ner schädlichen Bodenveränderung für den betroffenen Wirkungspfad Boden-

Grundwasser geführt, es sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich. 

Es empfiehlt sich eine kurzfristige Sanierung durch Bodenaushub, analog zum Nach-

bargelände, da zum einen die Zugänglichkeit und zum anderen die noch teilweise 

vorhandenen Gerätschaften genutzt werden könnten. 

[…] 

Aus fachlicher Sicht besteht Einverständnis mit den Vorschlägen zum weiteren Vor-

gehen der quartalsmäßigen Beprobung der Grundwassermessstellen GWM 1 neu 

und GWM 2 über mindestens ein Jahr hinweg. Die gemessenen Werte sind in einem 

Jahresbericht zusammenzustellen und an das Landratsamt Traunstein zu übermit-

teln. Ob weitere Maßnahmen erforderlich werden oder das Monitoring weitergeführt 

wird, kann erst in Abhängigkeit der Beprobungsergebnisse entschieden werden.“ 

Der Bebauungsplan enthält einen entsprechenden Hinweis auf die Altlastensituation 

am Standort. Festsetzungen sind aufgrund der durchgeführten Altlastensanierung 

nicht erforderlich. 

5. Begründung der Festsetzungen 

Beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist vom Vorhabenträger ein Vorhaben- und Er-

schließungsplan zu erstellen. Dieser trifft detaillierte Regelungen zur Durchführung des 

Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen. Auf Grund des erhöhten Detaillierungsgrads 

des Vorhaben- und Erschließungsplans kann der Festsetzungsumfang des Bebauungsplans 

reduziert werden. So werden zum Beispiel keine Festsetzungen zur Gestaltung der Werbe-

anlagen getroffen. Diese werden dann im Durchführungsvertrag geregelt. 
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5.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich wird gemäß § 11 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-

bestimmung großflächiger Einzelhandel, Fitnessstudio, Wohnungen, Büro- und Schulungs-

räume festgesetzt, denn gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO S. 2 sind „[…] großflächige Einzel-

handelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

nicht nur unwesentlich auswirken können, […] außer in Kerngebieten nur in für sie festge-

setzten Sondergebieten zulässig.“ 

Zulässig sind 1 Einzelhandelsbetrieb mit bis zu 1.200 m² Verkaufsfläche, der ganz über-

wiegend dem Verkauf von Waren des Nahversorgungsbedarfs dient, 1 angegliederter 

Backshop mit Bistro, sowie ein Fitnessstudio, Büro-, Archiv-, Aufenthalts- und Schulungs-

räume und bis zu 11 Wohnungen. 

Die Schutzwürdigkeit des Sondergebiets entspricht aufgrund der geplanten Nutzungen der 

eines Mischgebiets. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Für den Geltungsbereich wird eine Grundflächenzahl GRZ von maximal 0,8 festgesetzt. 

Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen sind dabei nur zu 80 % anzurechnen, da diese 

die natürlichen Bodenfunktionen und eine gleichmäßige Oberflächenwasserableitung un-

terstützen und sich positiv auf den Wasser- und Naturhaushalt auswirken. Die festgesetzte 

GRZ berücksichtigt die Obergrenze der Orientierungswerte zur Bestimmung des Maßes der 

baulichen Nutzung gemäß § 17 BauNVO.  

Die Höhenentwicklung wird durch Festsetzung der Wandhöhe WH bestimmt. Sie wird ge-

messen von der Oberkante Fertigfußboden OK.FFB.EG bis zum Schnittpunkt der Außen-

wand mit OK Dachhaut. Beim Flachdach ist der obere Bezugspunkt die OK Attika. Die Fest-

gesetzte Wandhöhe berücksichtigt eine harmonische Einbindung in die Umgebungsbebau-

ung.  

Der Höhenbezugspunkt für OK.FFB.EG wird in Anlehnung an die vorhandene Topografie in 

m ü NHN. festgesetzt.  

Um das Grundstück im östlichen Bereich bestmöglich auszunutzen, wird die Tiefe der Ab-

standsflächen abweichend zu Art. 6 BayBO festgesetzt. Das die festgesetzte Abstandsflä-

chentiefe entspricht in Anlehnung an die überwiegend gewerbliche Nutzung dem Maß für 

Gewerbe- und Industriegebiete. Ausreichende Belüftungs- und Belichtungsverhältnisse für 

die Wohn- und Arbeitsbereiche sind gewahrt. 

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Baugrenze festgesetzt. Die Lage der 

Baugrenze wird durch die vorliegende Planung bestimmt. 

5.4 Flächen für Nebenanlagen und Anlagen für den ruhenden Verkehr  

Flächen für Nebenanlagen 

Zur Unterbringung von Einkaufswägen sind zwei Nebenanlagen in Form von überdachten 

Einkaufswasenboxen an dafür geeigneten Standorten zulässig. 

Flächen für Anlagen für den ruhendenden Verkehr 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der benötigten Stellplätze in Absprache mit der 

Gemeinde mit insgesamt 60 Stellplätzen festgelegt wurde. Der Stellplatznachweis ist im 

Durchführungsvertrag geregelt.  

Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Parkplatzsituation setzt der Bebauungs-

plan Flächen für Stellplätze und Carports entsprechend Erschließungs- und Außenanlagen-

plan fest. Um den Verkehrsfluss der angrenzenden Chieminger Straße nicht zu beeinträch-

tigen, werden zudem Ein- und Ausfahrtsbereich festgesetzt. 
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Zur Schonung der natürlichen Bodenfunktionen, einer gleichmäßigen Oberflächenwas-

serableitung und damit einer Unterstützung des Wasserhaushalts sowie aus Gründen des 

Ortsbilds ist die Befestigung von nicht überdachten Stellplätzen wasserdurchlässig, z. B. 

aus wassergebundenen Decken, Rasengittersteinen oder Pflaster mit Rasenfugen, auszu-

führen. Die Anordnung der Stellplätze ist im Vorhaben- und Erschließungsplan zu regeln. 

Zufahrt für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereichs 

Die Zufahrten zu den benachbarten Grundstücken Flur Nrn. 227/8 und 227/9 erfolgen über 

den geplanten Parkplatz und die östlich gelegene Auffahrt. Im Bebauungsplan sind sie 

durch entsprechende Einfahrtspfeile gesichert. Privatrechtlich sind Geh- und Fahrtrechte 

zwischen dem Vorhabensträger und den Anliegern vertraglich festzuhalten.  

5.5 Gestalterische Festsetzungen 

Auf der Lage im Ortsrandbereich wird bei Festsetzungen zur Baugestaltung in Verbindung 

mit Art. 81 BayBO besonderer Wert auf eine ausgewogene, ruhige und harmonische Ge-

staltung der Haus- und Dachlandschaft gelegt.  

Dachgestaltung 

Die Festsetzungen zur Dachgestaltung orientieren sich an der ortstypischen Dachland-

schaft der Umgebungsbebauung. Zulässig sind gleichmäßig geneigte Satteldächer mit ty-

pischen Dachüberständen sowie Flachdächer. Im Sinne eines Gestaltungsspielraums sind 

für Garagen und überdachte Stellplätze auch abweichende Dachneigungen zulässig. 

Die Festsetzung zur Dacheindeckung entspricht der Vorhabensbeschreibung und orientiert 

sich an hinsichtlich Materialien und Farbgebung an den ortstypischen Merkmalen.  

Solarzellen und Sonnenkollektoren sind mit Rücksicht auf das Ortsbild, die Qualität der 

Dachlandschaft ohne Aufständerung zu installieren. 

Einfriedungen 

Zur Einfriedung des Grundstücks sind aus Gründen des Ortsbilds und des Artenschutzes 

Mauern oder Zäune mit Sockelmauern nicht zulässig. Des Weiteren ist zwischen Boden und 

Zaun ein Freiraum von mindestens 10 cm einzuhalten, um die Wanderbewegungen von 

Kleintieren nicht zu stören. 

Geländemodellierung 

Zur Gewährleistung einer guten Einbindung der geplanten Gebäude in die vorhandene To-

pografie werden Veränderungen des natürlichen Geländeverlaufs wie Abgrabungen, Auf-

schüttungen etc. zugelassen. 

Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind in beschränktem Ausmaß und innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen zulässig. Die Gestaltung der Werbean-

lagen ist im Durchführungsvertrag geregelt.  

5.6 Festsetzungen zur Grünordnung 

Zur Sicherung einer ausreichenden, grünordnerischen Entwicklung des geplanten Vorha-

bens, insbesondere des Parkraumes, ist die gärtnerische Gesamtgestaltung bis spätestens 

2 Jahre nach Nutzungsaufnahme des Einzelhandelsbetriebs herzustellen. 

Neben einem Mindestpflanzgebot sind zur Durchgrünung des Parkplatzes mehrere Flächen 

zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Im 

Sinne eines Planungsspielraums dürfen Werbeanlagen in beschränktem Ausmaß innerhalb 

dieser Fläche errichtet werden. Bei den im Planteil dargestellten Bäumen handelt es sich 

dabei um einen Standortvorschlag. 
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Alle Pflanzungen sind aus heimischen, standort- und klimagerechten Bäumen und Sträu-

chern herzustellen. Pflanzqualitäten stellen die gewünschte grünordnerische Entwicklung 

sicher. Die gepflanzten Gehölze sind zu pflegen, zu erhalten und bei Ausfall durch Neupflan-

zung zu ersetzen. 

Auf die Notwendigkeit eines Freiflächengestaltungsplans wird hingewiesen. 

5.7 Immissionsschutz 

Die getroffenen Festsetzungen zum Immissionsschutz entsprechen den Anforderungen des 

Lärmschutzgutachtens der Lärmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht Nr. 5904-

01/B1/hu vom 20.11.2023. 

Da aktive Schallschutzmaßnahmen an den umliegenden Straßenabschnitten nicht in Frage 

kommen, wurde zur Sicherstellung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse auf baulichen Schallschutz am Gebäude abgestellt.  

6. Auswirkungen der Planung und Eingriffregelung 

6.1 Auswirkungen 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden die Voraussetzungen für die Errichtung 

eines Lebensmittelmarktes sowie von Wohn- und Geschäftsflächen geschaffen und so den 

Fortbestand der örtlichen Nahversorgung sicherzustellen. Vorgaben zum Immissionsschutz 

stellen die Verträglichkeit der zulässigen Nutzungen mit der Nachbarschaft sicher. 

Bei der überplanten Fläche handelt es sich um einen ehemaligen Industriestandort mit 

entsprechendem Baubestand, welcher inzwischen abgebrochen. Durch die Wiedernutzbar-

machung der Fläche wurden nicht nur vorhandene Altlasten saniert, sondern auch einem 

Eingriff in Grund und Boden an anderer Stelle vorgebeugt. Das entspricht sowohl den Zie-

len der Raumordnung als auch den Grundzügen der kommunalen Planung. 

Im Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan aus dem Jahr 1965 wird die überbaubare 

Grundstücksfläche und das Maß der baulichen Nutzung maßvoll erhöht und auf die Anfor-

derungen der heutigen Zeit abgestimmt. Das Ortsbild wird sich dadurch grundsätzlich ver-

ändern. Durch Festsetzungen zur Grünordnung und Vorgaben zur Gestaltung im Bebau-

ungsplan sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplans ist von einer ausreichenden Ein- 

und Durchgrünung und guten Einbindung in die umgebende Bebauung auszugehen. Die 

Details werden im Durchführungsvertrag geregelt. In Hinblick auf den (Teil-)Leerstand der 

Fläche wird durch das Vorhaben eine Aufwertung des Ortsbildes erwartet. 

Die Erschließungssituation der Hinterliegergrundstücke Flur Nrn. 227/8 und 227/9 erfolgt 

über den geplanten Parkplatz bzw. die östlich gelegene Auffahrt und ist durch den Bebau-

ungsplan gesichert. Bezüglich eines Geh- und Fahrtrechts sind privatrechtliche Vereinba-

rungen zwischen dem Vorhabensträger und den Anliegern abzuschließen.  

Durch die Entfernung und zwischenliegende Bebauung sind keine Auswirkungen auf die 

umliegenden Denkmale zu erwarten. Vorsorglich weist der rechtskräftige Bebauungsplan 

darauf hin, dass Bodendenkmale, die bei der Ausführung von Baumaßnahmen zu Tage 

treten, der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG unterliegen. 

Direkte Beeinträchtigungen der umliegenden europäischen und nationalen Schutzgebiete 

und Biotope können aufgrund der vorherrschenden Bebauung und dem Abstand zum Pla-

nungsgebiet ausgeschlossen werden. Erhebliche indirekte Beeinträchtigungen über mögli-

che Wirkungspfade wie Luft (Lärm, Immissionen) oder visuelle Wirkungen sind ebenfalls 

nicht zu erwarten. 

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Gefahren durch Hochwasser oder Überschwemmungen 

auftreten können. Das Oberflächenwasser wird in den Grabenstätter Mühlbach geleitet. Da 

wildabfließendes Wasser nicht gänzlich auszuschließen ist, wird dennoch auf eine hoch-

wassergeschützte Bauweise hingewiesen. Geländeveränderungen, die einen negativen Ein-

fluss auf das Abflussverhalten am Standort und gegenüber Dritten haben könnten, sind 

untersagt. 
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Die Aufstellung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

ohne Umweltprüfung ohne Umweltbericht durchgeführt. Demnach sind im Geltungsbereich 

keine Vorhaben zulässig, für die nach dem Gesetz eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen wäre. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 

1 Abs. 5 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter.  

6.2 Eingriff 

Eingriffe in Natur und Landschaft 

Mit diesem Bebauungsplan liegt aufgrund der veränderten überbaubaren Grundstücksflä-

che und der Nutzungsänderung grundsätzlich ein Eingriff in Natur und Landschaft vor.  

Da es sich bei dem überplanten Grundstück um eine gewerblich genutzte Fläche mit hohem 

Versiegelungsgrad handelt, sind die Eingriffe, die zur Neugestaltung des Areals nötig sind, 

als gering einzustufen. Im Vergleich zur bestehenden Bebauung vergrößert sich die über-

baubare Grundfläche nur geringfügig.  

6.3 Ausgleichsmaßnahmen 

Nachdem es sich um eine Bebauungsplanaufstellung im Verfahren nach § 13a BauGB han-

delt, ist kein Ausgleich erforderlich. Dennoch wurden die naturschutz- und artenschutz-

rechtlichen Belange in der Planung berücksichtigt (s. Ziff. 4.2, 5.6 und 6.2). 

6.4 Alternativen 

Eine grundsätzliche Alternative wäre die Nullvariante, wonach das Grundstück weiterhin 

eine Konversionsfläche darstellen würde. Dies entspricht jedoch nicht dem planerischen 

Ziel der Gemeinde, da es sich hier um eine Brachfläche im Gemeindegebiet handelt, die 

für die notwendige Erweiterung des bestehenden Einzelhandels geeignet ist und zur Ver-

fügung steht. 

Auf eine Prüfung von Planungsalternativen wurde verzichtet, da für das geplante Vorhaben 

bereits ein konkretes Vorhaben mit Planungskonzept vorliegt und dieses von der Gemeinde 

grundsätzlich unterstützt wird. 

7. Artenschutzschutzrechtliche Betrachtung  

Mit diesem Bebauungsplan liegt aufgrund des beschleunigten Verfahrens nach § 13a 

BauGB kein Eingriff im Sinne des BauGB vor. Allerdings sind darüber hinaus die natur-

schutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen. 

Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist für Vorhaben nach den Vorschriften des BauGB im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplans während der Planaufstellung (vgl. § 18 Abs. 1 

BNatSchG, § 1a Abs. 3 BauGB) zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 

44 BNatSchG, insbesondere die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, entgegenste-

hen. 

Zu diesem Zweck wurde von den Landschaftsarchitekten Mühlbacher und Hilse im Februar 

2022 ein Artenschutzbeitrag verfasst. Anhand von Ortsbegehungen wurden Lebensraum-

strukturen erfasst und das Vorkommen artenschutzrelevanter Arten abgeschätzt.  

Der Artenschutzbeitrag kam zu dem Ergebnis, dass lediglich beim Abbruch des Bestands-

gebäudes Vögel und Fledermäuse betroffen sein können und durch Maßnahmen beim Ge-

bäudeabbruch artenschutzfachliche Konflikte vermieden werden können.  

Die Baufeldfreimachung ist zum Zeitpunkt des Bebauungsplans im November 2023 bereits 

erfolgt. Somit sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. Es sind keine Fest-

setzungen im Bebauungsplan erforderlich. 
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8. Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der 

UVP-Pflicht 

8.1 Vorbemerkungen 

Die Firma Pfeilstetter Immobilien GmbH plant in der Gemeinde Grabenstätt die Neuer-

richtung eines modernen EDEKA Vollsortiment- Supermarkts mit Bäckerei, Fitnessstudio, 

Verwaltungsräumen und Wohnungen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 UVPG ist bei Neuvorhaben, die gemäß Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Spalte 2 mit „A“ gekennzeichnet sind, eine all-

gemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen. 

Unter der Nummer 18 der Anlage 1 UVPG wird ausgeführt: 

18.6 Bau eines Einkaufszentrums, eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes oder ei-

nes sonstigen großflächigen Handelsbetriebes im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 1 

der Baunutzungsverordnung, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 

35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen 

Geschossfläche von 

18.6.2 1.200 m2 bis weniger als 5.000 m2. 

18.8 Bau eines Vorhabens der in den Nummern 18.1 bis 18.7 genannten Art, soweit 

der jeweilige Prüfwert für die Vorprüfung erreicht oder überschritten wird und für 

den in sonstigen Gebieten ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt 

wird. 

Die Geschossfläche des geplanten Einzelhandelbetriebs setzt sich gemäß vorliegender Pla-

nung mit Planungsstand vom November 2023 wie folgt zusammen: 

Erdgeschoss   GF ca. 2.490 m² Verkaufsfläche, Lager, Anlieferung, Backshop, 

      Sozialräume 

Obergeschoss  GF ca. 2.105 m² Verwaltung, Backshop, Fitnessstudio,  

      Wohnungen 

Gesamt  GF ca. 4.595 m² 

Für das Vorhaben ist daher eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht 

durchzuführen. 

In dieser allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls steht eine überschlägige Prüfung des Vor-

habens im Vordergrund, ob von dem Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

zu erwarten sind.  

Die Untersuchung beschränkt sich im Wesentlichen auf die überplanten Grundstücksberei-

che sowie auf die unmittelbare Umgebung. 

Für die Erstellung der Vorprüfung der UVP-Pflicht wurde der „Leitfaden zur Vorprüfung 

des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht von Projekten“ des Bund-Län-

der-Arbeitskreis „UVP“ (BLAK UVP), Unterarbeitskreis „Screening“ in der Endfassung vom 

14.08.2003 verwendet. 

Die Gliederung dieser allgemeinen Vorprüfung orientiert sich an der Anlage 3 des UVPG 

„Kriterien für die Vorprüfung im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung“. 

8.1.1 Aktuelle Situation und Veranlassung der Planung 

Die Firma Pfeilstetter Immobilien GmbH plant in der Gemeinde Grabenstätt die Neuer-

richtung eines modernen EDEKA Vollsortiment- Supermarkts mit Bäckerei und Ferien-

wohnungen. 

Die Firma Pfeilstetter Immobilien GmbH eröffnete bereits 1991 ihr erstes EDEKA-Lebens-

mittelgeschäft in Grabenstätt. Bis heute folgten elf weitere EDEKA-Märkte in acht Ge-

meinden im Landkreis Traunstein und im Münchner Umland. Derzeit werden etwa 200 

Angestellte, davon 20 Auszubildende beschäftigt.  
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Der bestehende EDEKA-Markt im Ortszentrum bildet neben dem Supermarktdiskonter 

„Netto“ die einzige Lebensmittelversorgung im Ort ab. Der Kundenstamm besteht über-

wiegend aus der Grabenstätter Bevölkerung. Durch die Nähe zur Kreisstadt Traunstein 

ist das Einzugsgebiet begrenzt. 

Die Nachfrage nach einem breiteren Sortiment mit neuen Produktgruppen (z.B. Droge-

rieartikel, Bio-Produkte u.a.) und dem Anspruch nach einem komfortablen Einkaufserleb-

nis mit Begegnungsorten und einer angemessenen Parkplatzsituation macht es für das 

Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen notwendig, die derzeitigen Räumlichkeiten im 

Ortszentrum aufzugeben und an einem neuen Platz zu errichten. Hinzu kommt, dass im 

bestehenden Markt Sozialräume für die Angestellten fehlen und die nicht mehr zeitge-

mäße Ladeneinrichtung die Arbeitsabläufe erschwert. Außerdem fehlt eine Klimatisierung, 

die das Arbeiten zusätzlich belastet und die Qualität der Lebensmittel einschränkt. Mit der 

derzeitigen Verkaufsfläche von 400 m² ist die zukunftsfähige Entwicklung des Unterneh-

mens am Standort nicht gesichert.  

Durch die innerörtliche Lage ist es jedoch nicht möglich die beengten Räumlichkeiten am 

aktuellen Standort zu erweitern. Die Firma Pfeilstetter Immobilien GmbH plant daher die 

Neuerrichtung eines modernen EDEKA Vollsortiment- Supermarkts mit Bäckerei und Fe-

rienwohnungen. 

Die Firma konnte bei der Suche nach entsprechenden Flächen ein nahegelegenes Grund-

stück am Ortsausgang erwerben, das weiterhin fußläufig vom Ortskern erreichbar ist. 

Obwohl die neue Fläche nur rund 350 m entfernt ist, liegt sie logistisch günstig für den 

Lieferverkehr am Anfang des Grabenstätter Gewerbegebiets. Das geplante Gebäude ist 

dadurch auch von der Umgehungsstraße aus ersichtlich, was auf eine höhere Frequentie-

rung des gesamten Areals hoffen lässt. 

Beim erworbenen Grundstück handelt es sich um eine knapp 6.300 m² große Konversi-

onsfläche, die durch vorliegende Planung einer zeitgemäßen Nachnutzung zugeführt wird. 

Das Grundstück bietet genug Platz für den geplanten Ausbau der Verkaufsfläche und 

Parkraum, kann aber nur mit einem Lebensmittelmarkt nicht wirtschaftlich rentabel un-

terhalten werden. Aus diesem Grund wurde ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das 

neben dem neuen EDEKA-Standort mit angegliedertem Backshop im Obergeschoss auch 

Räumlichkeiten für die eigene Verwaltung, einem Fitnessstudio und mehrere Wohnungen 

mit unterschiedlichen Wohnzwecken in einem Gebäude vereint. Durch die Nachnutzung 

der bestehenden Gewerbebrache und die verdichtete Bauweise des geplanten Gebäudes 

wird der Bodenversiegelung an anderer Stelle vorgebeugt und vor allem durch die Nach-

verdichtung in die Höhe ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden geübt.  

Das Projekt zielt darauf ab, die Synergieeffekte der einzelnen Geschäftsbereiche zu nut-

zen und voneinander zu profitieren. So kann beispielsweise das Einkaufen mit einem Be-

such im Fitnessstudio kombiniert werden. Gleichzeitig stellt die die Verlagerung des Risi-

kos auf mehrere Standbeine die Wirtschaftlichkeit des Projekts sicher ohne zusätzliche 

Flächen zu versiegeln. Hierzu trägt auch die Verlagerung der Verwaltung der EDEKA 

Pfeilstetter Märkte von den angemieteten Flächen in Traunstein bei. 

Durch die verschiedenen Nutzungseinheiten soll das Vorhaben eine Bereicherung für den 

Ort und das erweiterte Einzugsgebiet sein. So entstehen neben dem Einkaufsmarkt une 

einem Fitnessstudio zum Beispiel auch Parkplätze in direkter Ortskernnähe.  

8.1.2 Ziele der Gemeinde 

Vorrangige Ziele der Gemeinde sind: 

- Sicherung einer guten, verbraucher- und ortskernnahen Grundversorgung. 

- Sicherung und Erhalt von Arbeitsplätzen. 

- Stärkung des Angebots an Wohnraum. 

- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Bündelung unterschiedlicher Nutzun-

gen unter Ausnutzung von Synergieeffekten. 
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Die Planung entspricht der städtebaulichen Konzeption der Gemeinde Grabenstätt und 

dient einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.  

8.2 Merkmale des Vorhabens 

8.2.1 Lage und Größe (Beschreibung des Standorts) 

Das Planungsgebiet befindet sich im nördlichen Randbereichs des Ortskerns von Gra-

benstätt. Der Geltungsbereich ist Teil des Gewerbegebiets. Östlich schließt ein Wohngebiet 

an, westlich trennt eine Umfahrungsstraße den Siedlungsbereich vom Grabenstätter Moos. 

Das überplante Gebiet liegt an einer Kreisstraße, die 300 m nördlich von der Umfahrungs-

straße abzweigt.  

Die Neuaufstellung des Bebauungsplans umfasst die Flurnummer 227/1 der Gemarkung 

Grabenstätt, Gemeinde Grabenstätt. Die Größe dieses Grundstücks beträgt ca. 6.300 m². 

Es liegt auf einer Höhe von ca. 525 m ü. NN. 

 

Abb. 6 Übersichtsplan mit Kennzeichnung des Planungsgebiets (rot umrandet) – o. M. 
Quelle: BayernAtlas © 2021 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayer. Ver-
messungsverwaltung, EuroGeographics 

Die Geschossfläche des geplanten Einzelhandelbetriebs setzt sich gemäß vorliegender Pla-

nung mit Planungsstand vom April 2022 wie folgt zusammen: 

Erdgeschoss   GF ca. 2.490 m² Verkaufsfläche, Lager, Anlieferung, Backshop, 

      Sozialräume 

Obergeschoss  GF ca. 2.105 m² Verwaltung, Backshop, Fitnessstudio,  

      Wohnungen 

Gesamt  GF ca. 4.595 m² 

Das geplante Vorhaben beinhaltet folgende Flächen und Nutzungen (siehe folgende Karte 

und Tabelle). 
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Abb. 7 Karte Bilanzierung der Flächen und deren Nutzung   M 1 : 1.000 
Kartengrundlage: Digitale Flurkarte © 2021 Bayerische Vermessungsverwaltung 
 

Nutzung der Flächen 
Flächengröße [m²] 

(circa-Werte) 

Planungsgebiet 6.300 m² 

Flächennutzung 

Hauptgebäude 2.490 m² 

Nebenanlagen: Einkaufswagen, Carport 90 m² 

Stellplätze 610 m² 

Zufahrten, Fahrbahnen, Sonst. Erschließungs- / Begleitflächen 1.490 m² 

Stützmauern, Pflasterflächen 430 m² 

Freiflächen begrünt, zur Eingrünung / Gliederung 1.190 m² 

Tab. 2 Tabellarische Auflistung der überplanten Flächen und deren Nutzung 

Variantenuntersuchung 

Eine grundsätzliche Alternative wäre die Nullvariante, wonach das Grundstück weiterhin 

eine Konversionsfläche darstellen würde. Die Fortführung der Fläche als Industriegebiet 

entspricht jedoch nicht dem planerischen Ziel der Gemeinde.  
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Auf eine Prüfung von Planungsalternativen wurde verzichtet, da für das geplante Vorhaben 

bereits ein konkretes Vorhaben mit Planungskonzept vorliegt und dieses von der Gemeinde 

grundsätzlich unterstützt wird. 

Konzeption der geplanten Anlage 

Die vorliegende Planung sieht die Errichtung eines mehrgeschossigen Gebäudes vor. Die 

geplante Nutzung unterliegt einem ganzheitlichen Konzept, das neben dem neuen 

EDEKA-Standort mit angegliedertem Backshop mit Bistro auch Räumlichkeiten für die 

eigene Verwaltung sowie Gastronomie, Büros und Praxen, einer Betriebsleiterwohnung 

und Ferienwohnungen in einem Gebäude vereint.  

Das Projekt zielt darauf ab, die Synergieeffekte der einzelnen Geschäftsbereiche zu nut-

zen und voneinander zu profitieren.  

8.2.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen 

Vorhaben und Tätigkeiten 

Auslöser für das geplante Vorhaben war der flächenmäßig zu kleine EDEKA-Markt in Gra-

benstätt, der nach 30 Jahren für die betreibende Firma keine Basis mehr darstellt.  

Im Umfeld befinden sich keine anderen Einzelhandelsbetriebe. Die Beeinträchtigung vor-

handener Betriebe ist damit nicht gegeben.  

Im Gemeindegebiet befinden sich derzeit keine Vorhaben im räumlichen und zeitlichen 

Zusammenhang. Ein Zusammenwirken mit bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und 

Tätigkeiten ist demnach nicht gegeben. 

8.2.3 Nutzung und Gestaltung von natürlichen Ressourcen, insbesondere 

Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt so-

wie Landschaft 

Erschließung 

Das überplante Grundstück ist im Westen über die Kreisstraße „Chieminger Straße“, die 

300 m nördlich von der Umfahrungsstraße (St 2096) zwischen der Kreisstadt Traunstein 

und dem Autobahnknoten Grabenstätt abzweigt, an das örtliche Verkehrsnetz angebun-

den. 

Die Zufahrt der benachbarten Grundstücke Flur Nrn. 227/8 und 227/9 erfolgt derzeit über 

die Randbereiche des überplanten Grundstücks und soll auch künftig über dieses Grund-

stück erfolgen.  

Baubestand und ausgeübte Nutzung 

Auf dem Grundstück befand sich ein rund 2.500 m² großer, einstöckiger Gebäudekomplex, 

der 1948 als Schneiderei erbaut und zwischenzeitlich abgebrochen wurde. Nach der Still-

legung im Jahr 2005 fanden verschiedene Kleinunternehmen ihren Platz, u.a. ein Metall-

verarbeitungsbetrieb, ein Lager, eine Elektrowerkstatt und ein Theater. Auf dem östlichen 

Teil des Grundstücks befanden sich zwei Garagen. 

Auf dem Grundstück befanden sich zudem vier Heizöltanks, die inzwischen ebenfalls fach-

gerecht zurückgebaut wurden. 

Zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung im November 2023 ist der Altbestand des 

brachliegenden Gewerbestandorts bereits zurückgebaut. 

Bodenverunreinigungen 

Im Zuge von Aufschlussarbeiten wurden auf dem Grundstück schädliche Bodenverunreini-

gungen vermutet. Zur Abschätzung der Folgen für die Realisierung des Projekts wurde vom 

GeoBüro Ulm am 27.06.2019 eine Baugrunduntersuchung durchgeführt, die eine stellen-

weise Bodenkontaminierung bestätigte.  
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Darauf aufbauen wurde vom Ingenieurbüro KDGeo am 08.07.2022 ein Sanierungskonzept 

zur Beseitigung der Altlasten erstellt. Gemäß diesem Konzept und in Abstimmung mit dem 

Landratsamt erfolgte zwischen 30.01.2023 und 10.03.2023 die Altlastensanierung der kon-

taminierten Bereiche durch selbiges Büro. Die Bodensanierung wurde in einer offenen Was-

serhaltung gemäß Wasserrechtsbescheid vom 08.11.2022 durchgeführt. 

Der Sanierungsbereich 1 befindet sich am südöstlichen Teil des L-förmigen Grundstück. 

Dort wurde ölverunreinigte Bodenabschnitte gefunden und insbesondere im Tiefenhorizont 

MKW-Gehalte über den zulässigen Grenzwerten, die sich in Richtung Ostnordost ausge-

breitet haben. Für das südlich angrenzende Wohngrundstück besteht ebenfalls ein Ver-

dacht auf Altlastenspuren. Beim Sanierungsbereich 2 handelt es sich um einen stillgelegten 

Erdtank im Bereich der ehemaligen Lagerhalle im Osten des Grundstücks. 

Am 07.06.2023 erfolgte eine Bewertung durch das Wasserwirtschaftsamt, das zu folgen-

dem Schluss kommt: 

„Für den Sanierungsbereich 2 wurde der Erdtank und das umliegende kontaminierte 

Bodenmaterial ausgebaut. Die anschließende Sohl- und Wandbeprobung lieferte un-

auffällige Werte, der Hilfswert 1 gemäß LfU Merkblatt 3.8/1 wurde eingehalten. Die 

Sanierung war erfolgreich und kann in für den Sanierungsbereich 2 als abgeschlos-

sen angesehen werden. 

Der Sanierungsbereich 1 wurde auf Grund der vorgefundenen, horizontalen Schad-

stoffverschleppung im Zuge der Sanierung mehrfach räumlich ausgedehnt, da in 

den Beweissicherungsproben an den Wänden wiederholt hohe Belastungen aufge-

funden wurden. Nach erfolgter Verbreiterung der Sanierungsgrube in alle vier Him-

melsrichtungen, wurden abschließend die Beweissicherungsproben für die südliche, 

östliche, nördliche und westliche Grubenwand sowie die Sohle der Hilfswert 1 gemäß 

LfU Merkblatt 3.8/1 wurde eingehalten. 

Die Aushubgrube des Sanierungsbereichs 1 wird im südöstlichen Bereich durch das 

Nachbargrundstück Fl.Nr. 227/8 Gemarkung Grabenstätt begrenzt. Der Bodenaus-

hub wurde bis an die Grundstücksgrenze vorgenommen. Die Beweissicherungs-

probe an der Grubenwand Süd - hin zum Nachbargrundstück - zeigt Belastungen 

im Tiefenbereich von 3,4m - 3,7 m. Der Hilfswert 2 gemäß LfU Merkblatt 3.8/1 

wurde nicht eingehalten. In den Proben vom 14.02.2023 waren Mineralölkohlen-

wasserstoffe in Höhe von 2.240 mg/kg nachweisbar, womit der Hilfswert 2 gemäß 

LfU Merkblatt 3.8/1 deutlich überschritten ist. In den weiteren Proben in geringerer 

Tiefe und an der östlichen Nachbarwand wurde der Hilfswert 1 gemäß LfU Merkblatt 

3.8/1 eingehalten. 

Auf Grund der nachgewiesenen Belastungen in der südlichen Nachbarwand sind 

weitere Maßnahmen erforderlich. Aus fachlicher Sicht ist das Nachbargrundstück 

Fl.Nr. 227/8 in den Flächenumgriff der schädlichen Bodenveränderung aufzuneh-

men. Für die vorhandenen Belastungen für den Tiefenbereich 3,4-3,7 m im unmit-

telbaren Grundwasser bzw. Grundwasserschwankungsbereich ist der Nachweis ei-

ner schädlichen Bodenveränderung für den betroffenen Wirkungspfad Boden-

Grundwasser geführt, es sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich. 

Es empfiehlt sich eine kurzfristige Sanierung durch Bodenaushub, analog zum Nach-

bargelände, da zum einen die Zugänglichkeit und zum anderen die noch teilweise 

vorhandenen Gerätschaften genutzt werden könnten. 

[…] 

Aus fachlicher Sicht besteht Einverständnis mit den Vorschlägen zum weiteren Vor-

gehen der quartalsmäßigen Beprobung der Grundwassermessstellen GWM 1 neu 

und GWM 2 über mindestens ein Jahr hinweg. Die gemessenen Werte sind in einem 

Jahresbericht zusammenzustellen und an das Landratsamt Traunstein zu übermit-

teln. Ob weitere Maßnahmen erforderlich werden oder das Monitoring weitergeführt 

wird, kann erst in Abhängigkeit der Beprobungsergebnisse entschieden werden.“ 
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Immissionen 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Sondergebiet "Großflächiger Einzelhandel 

und Ferienwohnungen" der Gemeinde Grabenstätt wurde bzgl. der Geräuschemissionen 

und -immissionen das Gutachten der Lärmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht 

Nr. 5904-01/B1/hu vom 20.11.2023 erstellt. Es kommt zu folgenden Ergebnissen: 

• Gewerbegeräusche 

Die zukünftig vom Bauvorhaben ausgehenden Geräuschimmissionen, die nach TA Lärm (6. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) zu beurteilen 

sind, unterschreiten an allen umliegenden maßgeblichen Immissionsorten die jeweils auf-

grund der vorhandenen Schutzbedürftigkeit anzusetzenden Immissionsrichtwerte.  

Zumeist wird der jeweilige Immissionsrichtwert tagsüber und nachts um 6 dB(A) oder mehr 

unterschritten, so dass das Bauvorhaben auch ohne Prüfung der Geräuschvorbelastung 

aus anderen Anlagen nach TA Lärm auf Basis von Nr. 3.2.1 TA Lärm aus schalltechnischer 

Sicht genehmigungsfähig ist. 

An wenigen Immissionsorten, die nahezu ausschließlich von den Geräusch-immissionen 

des Bauvorhabens betroffen sein werden, beträgt die Unterschreitung weniger als 6 dB(A), 

jedoch keinesfalls weniger als 3 dB(A). 

In Abstimmung mit der Immissionsschutzbehörde im Landratsamt Traunstein ist davon 

auszugehen, dass daher auch an diesen Immissionsorten in der Summe aller einwirkenden 

Geräuschimmissionen nach TA Lärm der jeweilige Immissionsrichtwert eingehalten wird. 

An maßgeblichen Immissionsorten im Bereich der im Planungsgebiet entstehenden Woh-

nungen werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete tagsüber und 

nachts um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Eine Berücksichtigung der Geräuschvorbe-

lastung aus anderen Anlagen nach TA Lärm ist daher auf Basis von Nr. 3.2.1 TA Lärm auch 

für diese neuen Immissionsorte nicht erforderlich. 

Zur Sicherstellung eines Betriebszustandes, der die Einhaltung dieser reduzierten Richt-

werte gewährleistet, wurden erforderliche Auflagen und Nebenbestimmungen für den Ge-

nehmigungsbescheid des Bauvorhabens formuliert. 

An allen maßgeblichen Immissionsorten wird darüber hinaus sowohl während der Tageszeit 

als auch während der Nachtzeit das Spitzenpegelkriterium nach TA Lärm sicher eingehal-

ten. 

Innerhalb des Planungsgebietes werden maßgebliche Immissionsorte in Bezug auf Geräu-

schimmissionen umliegender Anlagen nach TA Lärm insbesondere im Bereich der geplan-

ten 11 Wohnungen entstehen. Diese weisen Fenster schutzbedürftiger Räume nach DIN 

4109 und damit Immissionsorte nach TA Lärm im Bereich der östlichen Nordfassade, der 

gesamten Ostfassade sowie der mittleren und östlichen Südfassade des Obergeschosses 

auf. 

Südlich und östlich ist das Bauvorhaben von Anwesen umgeben, für die ebenfalls von der 

Schutzbedürftigkeit eines Mischgebietes auszugehen ist. Eine Einschränkung von hier ge-

legenen Anlagen nach TA Lärm durch eine heranrückende Wohnbebauung des Planungs-

gebietes ist daher ausgeschlossen. 

Nördlich des Planungsgebietes schließen bestehende oder mögliche gewerbliche Nutzungen 

auf den Fl.-Nrn. 227/4 (derzeit weitgehend unbebaut) sowie 227/3 an.  Die Ge-

räuschemissionen hier befindlicher oder zukünftig zu errichtender gewerblicher Anlagen 

sind bereits heute durch die bestehende Wohnnutzung mit der Schutzbedürftigkeit eines 

allgemeinen Wohngebietes auf Fl.-Nr. 227/6 eingeschränkt. Eine darüberhinausgehende 

Einschränkung umliegender Anlagen nach TA Lärm durch Immissionsorte mit der Schutz-

bedürftigkeit eines Mischgebietes in der Nordfassade des Bauvorhabens ist daher auch hier 

nicht zu erwarten. 
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• Baulicher Schallschutz 

Um einerseits den allgemein zulässigen gewerblichen Geräuschimmissionen und anderer-

seits der Verkehrsgeräuschbelastung des Geltungsbereiches durch die Chieminger Straße 

und die Staatsstraße St 2096 Rechnung zu tragen, wurden Maßnahmen zum baulichen 

Schallschutz festgesetzt, die für Aufenthaltsräume ausreichenden Schallschutz gewährleis-

ten. 

Aufgrund von Beurteilungspegeln über 45 dB(A) während der Nachtzeit, ab denen auch 

nur bei gekippt geöffnetem Fenster in der Regel ungestörter Schlaf nicht mehr möglich ist, 

wurde bei Schlaf- und Kinderzimmern der Einbau von Einrichtungen zur Raumbelüftung 

festgesetzt, die auch bei geschlossenen Fenstern ausreichenden Luftwechsel sicherstellen. 

Artenschutz 

Zur Klärung möglicher artenschutzrechtlicher Betroffenheiten durch das Bauvorhaben 

wurde von den Landschaftsarchitekten Mühlbacher und Hilse im Februar 2022 ein Arten-

schutzbeitrag verfasst. Anhand von Ortsbegehungen wurden Lebensraumstrukturen er-

fasst und das Vorkommen artenschutzrelevanter Arten abgeschätzt.  

Der Artenschutzbeitrag kam zu dem Ergebnis, dass lediglich beim Abbruch des Bestands-

gebäudes Vögel und Fledermäuse betroffen sein können. Unter Einhaltung bestimmter 

Maßnahmen können artenschutzfachliche Konflikte vermieden werden.  

Folgende artenspezifische Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 

44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden angeführt: 

- Entfernung der Gehölze zwischen 1. Oktober bis Ende Februar, 

- Abbruch der Garagen und des östlichen kleinen Anbaus zwischen 01. Oktober und 

Ende März, 

- Abbruch weiterer Gebäude nach Detektorbegehung:  

▪ Werden keine besetzten Quartiere gefunden, können Gebäude vor einer mög-

lichen Sommernutzung bis Ende März entfernt werden, 

▪ Bei Vorhandensein von Fledermäusen können Gebäude ab Ende März, nach-

dem die Tiere ausgeflogen sind, abgerissen werden. 

Die artenschutzrechtliche Untersuchung erfolgte im Februar 2022. Nach einer Detektorbe-

gehung am 14.02.2022 wurde ein Vorkommen überwinternder Fledermäuse mit hinrei-

chender Sicherheit ausgeschlossen. Dem Gutachten zu Folge können demnach Gebäude 

bis Ende März ohne weitere Einschränkungen abgebrochen werden. Der baldmögliche Ge-

bäudeabbruch wurde empfohlen und im zwischenzeitlich fachgerecht durchgeführt.  

Zum Zeitpunkt des Entwurfs des Bebauungsplans im November 2023 ist das Baufeld ge-

räumt und es sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. 

Topografie 

Der westliche Teil des überplante Grundstücks ist eben auf ca. 523 m ü. NN gelegen. Der 

Randbereich zur Kreisstraße hin fällt ca. 1,5 m ab. In östliche Richtung steigt die Gelände-

oberfläche dann wieder an und erreicht im nordöstlichen Grundstückbereich ca. 526,5 m 

ü. NN. 

8.2.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 Absatz 1 und 8 des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens wird kein Betrieb angesiedelt, bei dem mit einer 

Abfallerzeugung zu rechnen ist, welche nicht innerhalb des rechtlich zulässigen und ge-

werblichen Rahmens liegt. Die Abfallentsorgung ist über das Entsorgungskonzept des 

Landkreises und des Betreibers gesichert. 
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8.2.5 Umweltverschmutzung und Belästigung 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens wird kein Betrieb angesiedelt, bei dem mit einer 

übermäßigen Umweltverschmutzung beziehungsweise Belästigung zu rechnen ist und wel-

che sich nicht innerhalb des rechtlich zulässigen und gewerblichen Rahmens bewegen. 

Die Abfallentsorgung ist über das Entsorgungskonzept des Landkreises und des Betreibers 

gesichert. 

Durch angrenzende Nutzungen bestehen zudem grundsätzliche Vorbelastungen des Pla-

nungsgebiets in Bezug auf Emissionen wie Geruch, Lärm, Erschütterung u.ä. 

Um einerseits den allgemein zulässigen gewerblichen Geräuschimmissionen und anderer-

seits der Verkehrsgeräuschbelastung des Geltungsbereiches durch die Chiemgauer Straße 

und die Staatsstraße St 2096 Rechnung zu tragen, wurden Maßnahmen zum baulichen 

Schallschutz festgesetzt, die für Aufenthaltsräume ausreichenden Schallschutz gewährleis-

ten. 

8.2.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vor-

haben von Bedeutung sind, einschließlich der Störfälle, Unfälle und 

Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch 

den Klimawandel bedingt sind 

Das Vorhaben erfordert kein Lagern, Umgang, Nutzung oder Produktion von gefährlichen 

Stoffen im Sinne des ChemG beziehungsweise der GefStoffV, Gefahrengütern im Sinne des 

Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter oder radioaktiven Stoffen. 

Eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern ist durch das geplante 

Vorhaben nicht zu besorgen. 

Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben sind aufgrund der topografischen Lage nicht zu 

erwarten. 

8.2.7 Risiken für die menschliche Gesundheit 

8.2.7.1 Verunreinigung von Wasser oder Luft 

Oberflächen- und Fließgewässer 

Südwestlich des Grundstücks verläuft in einem Abstand von circa 120 m der Grabenstätter 

Mühlbach (ausgebauter Wildbach 3. Ordnung). Dieser mäandriert durch das Grabenstätter 

Moos und mündet in ca. 2 km Entfernung an der Hirschauer Bucht in nordöstlicher Richtung 

in den 1,7 km entfernten Chiemsee. Östlich des Geltungsbereichs liegt in gleicher Entfer-

nung der Tüttensee. 

Risikoabschätzung 

Laut UmweltAtlas liegt der Geltungsbereich zwar weder in einem Vorranggebiet für Hoch-

wasserschutz, einer Hochwassergefahrenfläche oder in einem wassersensiblen Bereich. 

Diese Flächen befinden sich jedoch nur ca. 80 m entfernt westlich Richtung Grabenstätter 

Moos und Chiemsee.  

Angaben zu wild abfließendem Oberflächenwasser liegen für das Planungsgebiet nicht vor. 

Aufgrund des Versiegelungsgrads und der leicht geneigten Topografie kann im Planungs-

gebiet ein erhöhtes Risiko von wild abfließenden Oberflächenwasser nach derzeitiger Ein-

schätzung jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Georisiken sind im Geltungsbereich und der Umgebung nicht bekannt. 

Durch angrenzende Gewerbebetriebe bestehen grundsätzlich Vorbelastungen der Umge-

bung durch Emissionen wie Geruch, Lärm, Erschütterung u.ä. 

Dauerhafte, wesentliche Verunreinigungen durch den Betrieb des geplanten Vorhabens 

sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu befürchten.  



Gemeinde Grabenstätt – Bebauungsplan SO „Großflächiger Einzelhandel“ 25 

Planungsgruppe Strasser GmbH, Traunstein 

8.2.7.2 Lärm, Erschütterungen 

In Berücksichtigung der vorhandenen und umgebenen Nutzung sind durch das geplante 

Vorhaben keine wesentlichen Veränderungen des Ausgangszustands zu erwarten. 

Das geplante Vorhaben wird grundsätzlich zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens 

führen. Im Vergleich zu den planungsrechtlich bereits zulässigen Nutzungen werden nach 

derzeitiger Einschätzung jedoch keine wesentlichen zusätzlichen Beeinträchtigungen er-

wartet. 

Hinsichtlich des erforderlichen Transport- und Anlieferungsverkehrs ist in diesem Zusam-

menhang sowohl mit Lärm als auch Erschütterung zu rechnen. Wesentliche zusätzliche 

Beeinträchtigungen sind gegenüber dem planungsrechtlich zulässigen Vorhaben aber nicht 

zu erwarten. 

Der geplante Betriebsstandort lässt eine Entlastung des Ortszentrums durch Verkehr und 

Lärm erwarten. 

8.2.8 Energiebedarf und Energieverbrauch 

Der Energiebedarf bzw. -verbrauch wird voraussichtlich im Rahmen des normalen gewerb-

lichen Bedarfs liegen. Eine unverhältnismäßige Steigerung des Energieverbrauchs ist nach 

derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten.   

Grundsätzlich sollen erneuerbare Energien stärker genutzt werden. Zur Unterstützung die-

ser Zielsetzung wird die Installation einer Photovoltaikanlage empfohlen.  

8.3 Standort des Vorhabens 

8.3.1 Nutzungskriterien 

8.3.1.1 Vorhandene Nutzung  

Auf dem Grundstück befand sich ein rund 2.500 m² großer, einstöckiger Gebäudekomplex, 

der 1948 als Schneiderei erbaut und zwischenzeitlich abgebrochen wurde. Nach der Still-

legung im Jahr 2005 fanden verschiedene Kleinunternehmen ihren Platz, u.a. ein Metall-

verarbeitungsbetrieb, ein Lager, eine Elektrowerkstatt und ein Theater. Auf dem östlichen 

Teil des Grundstücks befanden sich zwei Garagen. 

Auf dem Grundstück befanden sich zudem vier Heizöltanks, die inzwischen ebenfalls fach-

gerecht zurückgebaut wurden. 

Zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung im November 2023 ist der Altbestand des 

brachliegenden Gewerbestandorts bereits zurückgebaut. 

8.3.1.2 Erholung / siedlungsnaher Freiraum 

Entsprechend Regionalplan der Region 18 Südostoberbayern, Karte 3a Landschaft und Er-

holung: Gebiete für Tourismus und Erholung“ (2002) wird der überplante Bereich allgemein 

der Region Nr. 4 „Chiemgau“ zugeordnet. 

Gemäß Karte 3 Landschaft und Erholung – konsolidierte Fassung (2018) ist die überplante 

Fläche als „Wohnbaufläche, gemischte Fläche oder Gemeinbedarfsfläche“ dargestellt. Das 

Gebiet liegt nicht innerhalb eines landschaftlichen Vorbehaltsgebiets.  

Im Regionalplan werden keine spezifischen Grundsätze und Ziele für das überplante Gebiet 

vorgegeben. 

Östlich angrenzend an das Planungsgebiet befindet sich das landschaftliche Vorbehaltsge-

biet Nr. 28 „Chiemsee einschließlich Feuchtgebiete zwischen Bernau a.Chiemsee und Ber-

gen“. 

Entlang der Chieminger Straße verläuft der „Chiemsee-Radweg“ der Tourismusregion 

Chiemsee. Dieser wird durch vorliegende Planung nicht beeinträchtigt. 
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Das Planungsgebiet selbst ist aufgrund der vorhandenen und zulässigen Nutzung zusam-

menfassend als siedlungsnaher Freiraum mit geringer Aufenthaltsqualität und Erholungs-

wert einzustufen. 

8.3.2 Qualitätskriterien 

8.3.2.1 Naturräumliche Einordnung 

Das Gebiet rund um den Geltungsbereich einschließlich des Chiemsees geht auf eine eis-

zeitliche Entstehung der Würm-Kaltphase zurück. Die naturräumliche Gliederung des Gel-

tungsbereichs stellt sich wie folgt dar:  

Biographische Region  kontinental 

Großlandschaft   Alpenvorland 

Naturraum-Haupteinheit  D66  Voralpines Moor- und Hügelland 

(Ssymank) 

Naturraum-Einheit   038  Inn-Chiemsee-Hügelland 

(Meynen / Schmithüsen et. al.) 

Naturraum-Untereinheit  038-A  Jungmoränenlandschaft des Inn-Chiemsee- 

(ABSP)    Hügellandes 

Potenzielle natürliche Vegetation / Gebietseigene Gehölze 

Als potenzielle natürliche Vegetation pnV wird der Endzustand einer Vegetation bezeichnet, 

den man ohne menschliche Eingriffe in einem Gebiet erwarten würde. Der direkte Einfluss 

des Menschen wird ausgeblendet, es verbleibt lediglich das Beziehungsgefüge zwischen 

Vegetation und der Summe der Standortfaktoren. Damit ist die pnV die eigentliche stabile 

und standortgerechte Pflanzendecke. Die Neupflanzungen von Gehölzen sollten sich daher 

an der Artenzusammensetzung der pnV orientieren.  

Der Planungsgebiet befindet sich innerhalb der pnV Nr. N6bT „Waldgersten-Tannen-Bu-

chenwald im Komplex mit Waldmeister-Tannen-Buchenwald; örtlich mit Giersch-Berg-

ahorn-Eschenwald oder Grauerlen-(Eschen-)Sumpfwald“. 

Aufgrund der auch in der Region bereits erkennbaren klimabedingten Veränderungen in 

der Vegetation ist jedoch zudem verstärkt auf klimagerechte Gehölze abzustellen, gege-

benenfalls auch abweichend von der potentiellen natürlichen Vegetation. 

Entsprechend der Lage im Naturraum wird das Planungsgebiet dem Vorkommensgebiet 

gebietseigener Gehölze „Nr. 6.1 Alpenvorland“ (aut-09.00 EAB) zugeordnet. 

8.3.2.2 Flora und Fauna 

Das beplante Grundstück ist aktuell bereits mit gewerblich genutzten Gebäuden überbaut. 

Große Teile der Freiflächen sind versiegelt/ asphaltiert. Grünflächen sind nur wenige vor-

handen und befinden sich in erster Linie als relativ schmale Streifen entlang der westlichen, 

nördlichen und teilweise entlang der östlichen Grundstücksgrenze. 

Nur entlang der Chieminger Straße ist eine breitere Grünfläche vorhanden. Hier findet sich 

eine Baumreihe mittleren Alters. Weitere Gehölze (überwiegend Sträucher, teils standort-

fremd und nicht heimisch) finden sich an der nördlichen und östlichen Grundstücksgrenze 

sowie vereinzelt auf den wenigen Grünflächen innerhalb des Grundstückes. 

Die Grünflächen sind durchweg als brachliegende, verfilzte Altgrasflächen zu bezeichnen. 

Die Gebäude unterliegen aktuell nur mehr einer sehr eingeschränkten Nutzung oder stehen 

bereits leer. 

Westlich der Chieminger Straße, etwa 50 m vom Bauvorhaben entfernt, befinden sich die 

Teilflächen 02 und 03 des Biotops Nr. 8141-049 „Restflächen im Südteil und am Ostrand 

des Grabenstätter Mooses“. Dabei handelt es sich um Landröhrichte und kleinflächig um 

Feuchtgebüsche. 
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Westlich davon beginnen das FFH-Gebiet „Moore südlich des Chiemsees, das Vogelschutz-

gebiet „Chiemseegebiet mit Alz“ sowie das Naturschutzgebiet „Mündung der Tiroler Achen“. 

Die bestehende Anlage weist in den Randbereichen eine bestehende, umfassende Eingrü-

nung durch Bäume und Sträucher auf.  

8.3.2.3 Boden, (Hydro-)Geologie 

Vorbelastung mit Schadstoffen 

Im Zuge von Aufschlussarbeiten wurden auf dem Grundstück schädliche Bodenverunreini-

gungen vermutet. Zur Abschätzung der Folgen für die Realisierung des Projekts wurde vom 

GeoBüro Ulm am 27.06.2019 eine Baugrunduntersuchung durchgeführt, die eine stellen-

weise Bodenkontaminierung bestätigte.  

Darauf aufbauen wurde vom Ingenieurbüro KDGeo am 08.07.2022 ein Sanierungskonzept 

zur Beseitigung der Altlasten erstellt. Gemäß diesem Konzept und in Abstimmung mit dem 

Landratsamt erfolgte zwischen 30.01.2023 und 10.03.2023 die Altlastensanierung der kon-

taminierten Bereiche durch selbiges Büro. Die Bodensanierung wurde in einer offenen Was-

serhaltung gemäß Wasserrechtsbescheid vom 08.11.2022 durchgeführt. 

Der Sanierungsbereich 1 befindet sich am südöstlichen Teil des L-förmigen Grundstück. 

Dort wurde ölverunreinigte Bodenabschnitte gefunden und insbesondere im Tiefenhorizont 

MKW-Gehalte über den zulässigen Grenzwerten, die sich in Richtung Ostnordost ausge-

breitet haben. Für das südlich angrenzende Wohngrundstück besteht ebenfalls ein Ver-

dacht auf Altlastenspuren. Beim Sanierungsbereich 2 handelt es sich um einen stillgelegten 

Erdtank im Bereich der ehemaligen Lagerhalle im Osten des Grundstücks. 

Am 07.06.2023 erfolgte eine Bewertung durch das Wasserwirtschaftsamt, das zu folgen-

dem Schluss kommt: 

„Für den Sanierungsbereich 2 wurde der Erdtank und das umliegende kontaminierte 

Bodenmaterial ausgebaut. Die anschließende Sohl- und Wandbeprobung lieferte un-

auffällige Werte, der Hilfswert 1 gemäß LfU Merkblatt 3.8/1 wurde eingehalten. Die 

Sanierung war erfolgreich und kann in für den Sanierungsbereich 2 als abgeschlos-

sen angesehen werden. 

Der Sanierungsbereich 1 wurde auf Grund der vorgefundenen, horizontalen Schad-

stoffverschleppung im Zuge der Sanierung mehrfach räumlich ausgedehnt, da in 

den Beweissicherungsproben an den Wänden wiederholt hohe Belastungen aufge-

funden wurden. Nach erfolgter Verbreiterung der Sanierungsgrube in alle vier Him-

melsrichtungen, wurden abschließend die Beweissicherungsproben für die südliche, 

östliche, nördliche und westliche Grubenwand sowie die Sohle der Hilfswert 1 gemäß 

LfU Merkblatt 3.8/1 wurde eingehalten. 

Die Aushubgrube des Sanierungsbereichs 1 wird im südöstlichen Bereich durch das 

Nachbargrundstück Fl.Nr. 227/8 Gemarkung Grabenstätt begrenzt. Der Bodenaus-

hub wurde bis an die Grundstücksgrenze vorgenommen. Die Beweissicherungs-

probe an der Grubenwand Süd - hin zum Nachbargrundstück - zeigt Belastungen 

im Tiefenbereich von 3,4m - 3,7 m. Der Hilfswert 2 gemäß LfU Merkblatt 3.8/1 

wurde nicht eingehalten. In den Proben vom 14.02.2023 waren Mineralölkohlen-

wasserstoffe in Höhe von 2.240 mg/kg nachweisbar, womit der Hilfswert 2 gemäß 

LfU Merkblatt 3.8/1 deutlich überschritten ist. In den weiteren Proben in geringerer 

Tiefe und an der östlichen Nachbarwand wurde der Hilfswert 1 gemäß LfU Merkblatt 

3.8/1 eingehalten. 

Auf Grund der nachgewiesenen Belastungen in der südlichen Nachbarwand sind 

weitere Maßnahmen erforderlich. Aus fachlicher Sicht ist das Nachbargrundstück 

Fl.Nr. 227/8 in den Flächenumgriff der schädlichen Bodenveränderung aufzuneh-

men. Für die vorhandenen Belastungen für den Tiefenbereich 3,4-3,7 m im unmit-

telbaren Grundwasser bzw. Grundwasserschwankungsbereich ist der Nachweis ei-

ner schädlichen Bodenveränderung für den betroffenen Wirkungspfad Boden-

Grundwasser geführt, es sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich. 
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Es empfiehlt sich eine kurzfristige Sanierung durch Bodenaushub, analog zum Nach-

bargelände, da zum einen die Zugänglichkeit und zum anderen die noch teilweise 

vorhandenen Gerätschaften genutzt werden könnten. 

[…] 

Aus fachlicher Sicht besteht Einverständnis mit den Vorschlägen zum weiteren Vor-

gehen der quartalsmäßigen Beprobung der Grundwassermessstellen GWM 1 neu 

und GWM 2 über mindestens ein Jahr hinweg. Die gemessenen Werte sind in einem 

Jahresbericht zusammenzustellen und an das Landratsamt Traunstein zu übermit-

teln. Ob weitere Maßnahmen erforderlich werden oder das Monitoring weitergeführt 

wird, kann erst in Abhängigkeit der Beprobungsergebnisse entschieden werden.“ 

Boden 

Entsprechend der Übersichtsbodenkarte UEBK25 von Bayern ist das Planungsgebiet ge-

prägt durch „Fast ausschließlich humusreiche Pararendzina aus Carbonatsandkies bis -

schluffkies (Schotter), gering verbreitet mit flacher Flussmergeldecke“ [Legendeneinheit 

21]. 

Entsprechend der Moorbodenübersichtskarte MBK25 des bayerischen Landesamts für Um-

welt sind innerhalb und angrenzend an das überplante Grundstück keine Moorböden ver-

zeichnet (Online-Abfrage UmweltAtlas – Boden vom 27.04.2022). 

Entsprechend der digitalen Hydrogeologischen Karte dHK100 von Bayern werden die hyd-

rogeologischen Einheiten des Planungsgebiets als „Talschotter, i. d. R. mit Anbindung an 

das Talgrundwasser“ (qG_S) klassifiziert. 

Die hydrogeologischen Eigenschaften werden nach dHK100 als „Poren-Grundwasserleiter 

mit hohen Durchlässigkeiten und mittleren bis sehr hohen Ergiebigkeiten, bereichsweise 

hydraulische Verbindung mit glazifluviatilen Schottern, wasserwirtschaftlich von lokaler bis 

regionaler Bedeutung“ bezeichnet. 

Die Schutzfunktionseigenschaften nach dHK100 werden als „sehr geringes Filtervermögen, 

bei erhöhtem Feinkornanteil erhöhtes Filtervermögen“ eingestuft. 

Dementsprechend handelt es sich im Planungsgebiet um gut tragfähigen Kies. Grundwas-

ser liegt nach derzeitige Einschätzung in der beanspruchten Tiefe noch nicht vor.  

8.3.2.4 Wasser 

Oberflächen- und Fließgewässer 

Südwestlich des Grundstücks verläuft in einem Abstand von circa 120 m der Grabenstätter 

Mühlbach (ausgebauter Wildbach 3. Ordnung). Dieser mäandriert durch das Grabenstätter 

Moos und mündet in ca. 2 km Entfernung an der Hirschauer Bucht in nordöstlicher Richtung 

in den 1,7 km entfernten Chiemsee. Östlich des Geltungsbereichs liegt in gleicher Entfer-

nung der Tüttensee. 

Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung der Gemeinde erfolgt im gesamten Planungsgebiet durch den Was-

serbeschaffungsverband Grabenstätt.  

Eine wesentliche Erhöhung des Wasserverbrauchs durch das geplante Vorhaben ist bezug-

nehmend auf bereits zulässige und die geplante Nutzung nicht zu erwarten. 

Grundwasser 

Durch das Büro GeoBüro Ulm GmbH, 89077 Ulm wurde eine Baugrund- und Bodenunter-

suchung durchgeführt, mit Stand vom 01.07.2019. 

Bezüglich der vorherrschenden Grundwasserverhältnisse kommt die Untersuchung zu fol-

gendem Ergebnis: 
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„Der Grundwasserspiegel liegt ungespannt und unter gering durchlässigen Auenlehmen 

zum Teil gespannt vor. 

Aus den aufgenommenen Grundwasserständen wurde eine Grundwassergleichenplan für 

den Stichtag 03.04.2019 erstellt. Danach liegt ist die Grundwasserfließrichtung nach Wes-

ten zum Vorfluter dem Grabenstätter Mühlbach bzw. Grabenstätter Moos ausgerichtet […]. 

Das Grundwassergefälle liegt im westlichen Flächen Bereich bei durchschnittlich 1 ‰. Die 

Bemessungswasserstände für das Bauvorhaben werden aus den Daten der 2,3 km südlich 

liegenden Grundwassermessstelle (GWM) Winkl 17584 […] abgeleitet. Der Grundwasser-

stand wird hier seit 2002 bis heute beobachtet. Die GWM ist in quartären Schottern, dem 

oberen Grundwasserleiter ausgebaut. 

Nach BWK Merkblatt 8 sollte zur Ableitung der Bemessungswasserstände eines Bauvorha-

bens der Beobachtungszeitraum einer Grundwassermessstelle bei mindestens 30 Jahren 

liegen. Dieses Kriterium wird durch die GWM Winkl 17584 nicht erfüllt. Alternative Daten-

reihen aus der näheren Umgebung stehen jedoch nicht zur Verfügung. […] 

Für das Baufeld ergibt sich nach der Ableitung der Extrem- und Mittelwasserstände ein 

anzusetzender höchster Grundwasserspiegel von: 

Bemessungswasserstand 523,10 m ü. NN 

Der festgelegte Bemessungswasserstand ist für das geplante Marktgebäude entsprechend 

der östlichen Lage der RKS 10 anzusetzen und kommt dicht unterhalb der Geländeoberflä-

che zum Liegen. Entsprechend dem Grundwassergefälle ergeben sich vergleichbare Flur-

abstände für das westliche Baufeld. 

Der Untersuchungsbereich liegt außerhalb von festgesetzten Trinkwasserschutzgebieten 

und außerhalb von Überflutungsbereichen […]. Das westlich liegende Grabenstätter Moos 

bilden einen Überflutungsbereich. Das Hochwasser im Jahr 2013 (HQ 100) wurde auch in 

der seitlich der Überflutungsbereiche liegenden GWM Winkl 1758A aufgezeichnet und ist 

somit in die Bemessungswasserstände für das Baufeld eingeflossen.“ (GEOBÜRO ULM 

GMBH 2019) 

8.3.3 Klima / Luft 

Das Planungsgebiet ist dem Klimabezirk Südbayerisches Hügelland zuzuordnen. Die Region 

liegt im Einflussbereich des Föhns. 

Das Planungsgebiet befindet sich entsprechend DGM 25 auf einer mittleren Höhenlage von 

circa 534,50 m ü.NN. Das Klima in Grabenstätt ist gemäßigt und warm. Die mittleren Nie-

derschläge werden mit 1.725 mm/Jahr angegeben. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 

7,7 °C. In der effektiven Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger wird das Planungs-

gebiet demnach dem warmgemäßigten immerfeuchten Klima mit warmen Sommern (Cfb) 

zugeordnet (Quelle: Climate-Data.org). 

Das überplante Grundstück stellt durch die vorhandene Nutzung kein bedeutsames Kalt-

luftentstehungsgebiet dar und übernimmt somit keine lokalklimatische Ausgleichsfunktion. 

Die allgemeine Hauptwindrichtung in Bayern ist West bis Süd-West. Der an einem gege-

benen Ort aufkommende Wind hängt jedoch stark von der örtlichen Topografie und ande-

ren Faktoren ab, und die augenblickliche Windgeschwindigkeit und -richtung variieren stär-

ker als die stündlichen Durchschnittswerte.  

Die vorherrschende durchschnittliche stündliche Windrichtung im benachbarten Fridolfing 

ist das ganze Jahr über von Westen. Die durchschnittliche stündliche Windgeschwindigkeit 

weist im Verlauf des Jahres geringe jahreszeitliche Variation auf (Quelle: Weather-

spark.com).  

8.3.4 Landschaftsbild 

Der überplante Bereich befindet sich nach Regionalplan 18 Südostoberbayern nicht inner-

halb eines landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. 
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Westlich der Chieminger Straße grenzt das Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr.: 28 

„Chiemsee einschließlich Feuchtgebiete zwischen Bernau a.Chiemsee und Bergen“ an das 

Planungsgebiet. 

Das beplante Grundstück ist aktuell bereits mit gewerblich genutzten Gebäuden überbaut. 

Große Teile der Freiflächen sind versiegelt/ asphaltiert. Grünflächen sind nur wenige vor-

handen und befinden sich in erster Linie als relativ schmale Streifen entlang der westlichen, 

nördlichen und teilweise entlang der östlichen Grundstücksgrenze. 

Nur entlang der Chieminger Straße ist eine breitere Grünfläche vorhanden. Hier findet sich 

eine Baumreihe mittleren Alters. Weitere Gehölze (überwiegend Sträucher, teils standort-

fremd und nicht heimisch) finden sich an der nördlichen und östlichen Grundstücksgrenze 

sowie vereinzelt auf den wenigen Grünflächen innerhalb des Grundstückes. 

Die Grünflächen sind durchweg als brachliegende, verfilzte Altgrasflächen zu bezeichnen. 

Die bestehenden Gebäude und baulichen Anlagen wurden bereits zurückgebaut. 

8.3.5 Schutzkriterien 

8.3.5.1 Natura 2000-Gebiete gem. § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatschG: Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutz-

gebiete (SPA-Gebiete) sowie sonstige internationale und nationale 

Schutzgebiete, Flächen der Biotopkartierung Bayern 

Innerhalb des Planungsgebiets selbst liegen gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG keine geschütz-

ten Teile von Natur und Landschaft. Das ca. 12.135 ha Landschaftsschutzgebiet zum 

„Schutz des Chiemsees, seiner Inseln und Ufergebiete in den Landkreisen Rosenheim und 

Traunstein“ (LSG-00396.01) ist allerdings nur durch die angrenzende Kreisstraße getrennt.  

In besagtem Gebiet, etwa 100 m von der Grenze des Geltungsbereichs entfernt befindet 

sich unter dem Namen das FFH-Schutzgebiet „Moore südlich des Chiemsees“ (FFH Nr. 

8140-371), das gleichzeitig als Vogelschutzgebiet „Chiemseegebiet mit Alz“ (SPA 8140-

471) ausgewiesen ist und Teil des Naturschutzgebiets „Mündung der Tiroler Ache“ (NSG-

00304.01) darstellt. 

Auf diesem Gebiet liegt ein Konglomerat an Biotopflächen.  

Das nächstgelegenste ist eine „Restfläche im Südteil um am Ostrand des Grabenstätter 

Mooses“ (Nr. 8141-0049), das ca. 50 m vom Geltungsbereich entfernt zwischen Kreis-

straße und Umgehungsstraße verzeichnet ist.  

Innerhalb und angrenzend an das Planungsgebiet befindet sich durch die Nähe zum Gra-

benstätter Mühlbach und des Grabenstätter Mooses, die als Vorfluter nordwestlich in den 

Chiemsee entwässern in einem wassersensiblen Bereich. Einen Überblick über nahegele-

gene Schutzgebiete und Biotope gibt die Abbildung 4. 

Zusätzliche direkte Beeinträchtigungen der umliegenden europäischen und nationalen 

Schutzgebiete können aufgrund der innerörtlichen Lage am Ortsrand voraussichtlich aus-

geschlossen werden. Erhebliche indirekte Beeinträchtigungen über mögliche Wirkungs-

pfade wie Luft (Lärm, Immissionen) oder visuelle Wirkungen sind unter Berücksichtigung 

der bereits bestehenden Bebauung im Bereich des Planungsgebiets nicht zu erwarten.  
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Abb. 8 Übersicht Schutzgebiete und Biotope im Umfeld des Planungsgebiets (schema-

tisch blau umrandet) – ohne Maßstab 
Quelle: BayernAtlas © 2021 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayer. Ver-
messungsverwaltung, EuroGeographics 

8.3.6 Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete 

nach § 53 Abs. 4 des WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG 

sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG 

Innerhalb und angrenzend an den überplanten Bereich befinden sich keine Wasserschutz-

gebiete nach § 51 WHG und Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 des WHG, 

Risikoabschätzung Gefahren durch Wasser 

Laut UmweltAtlas Bayern liegt der Geltungsbereich zwar weder in einem Vorranggebiet für 

Hochwasserschutz, einer Hochwassergefahrenfläche oder in einem wassersensiblen Be-

reich. Diese Flächen befinden sich jedoch nur ca. 80 m entfernt westlich Richtung Gra-

benstätter Moos und Chiemsee. Folgende Abbildung und Tabelle geben eine Übersicht über 

die betroffenen Flächen und deren Entfernung zur Grundstücksgrenze des Geltungsbe-

reichs (Online Abfrage am 25.01.2022). 

Landschafts-

schutzgebiet  

LSG-00396.01 

Biotop 

Nr. 8141-0049 

FFH-Gebiet 

ID 8140-371 

Vogelschutzgebiet  

SPA-8140-471.01 



Gemeinde Grabenstätt – Bebauungsplan SO „Großflächiger Einzelhandel“ 32 

Planungsgruppe Strasser GmbH, Traunstein 

 

Abb. 9 Übersicht Hochwassergefahrenflächen und Überschwemmungsgebiete im nähe-

ren Umfeld des Planungsgebiets (schematisch gelb umrandet) – o. Maßstab 
Quelle: BayernAtlas © 2021 Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayer. Ver-
messungsverwaltung, EuroGeographics 

Angaben zu wild abfließendem Oberflächenwasser liegen für das Planungsgebiet nicht vor. 

Aufgrund des Versiegelungsgrads und der leicht geneigten Topografie kann im Planungs-

gebiet ein erhöhtes Risiko von wild abfließenden Oberflächenwasser nach derzeitiger Ein-

schätzung jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

 

Hochwassergefährdete Flächen Entfernung 

Wassersensibler Bereich ca. 20 m 

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet 58 m 

Hochwassergefahrenfläche HQextrem 58 m 

Hochwassergefahrenfläche HQ100 75 m 

Hochwassergefahrenfläche HQhäufig 85 m 

Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet 105 m 

Tab. 3 Übersicht über hochwassergefährdete Flächen nahe dem Geltungsbereich 

8.3.7 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union fest-

gelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind 

Liegen nicht vor. 

8.3.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte 

Liegen nicht vor. 

HQextrem 

HQ100 

HQhäufig 

Festgesetztes  

Überschwemmungsgebiet 
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8.3.9 Bau- und Bodendenkmale, Denkmalensembles 

Entsprechend der Denkmalliste des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege BLfD sind 

weder innerhalb noch angrenzend an das Planungsgebiet Bau- und Bodendenkmale ver-

zeichnet (Bayerischer Denkmal-Atlas, Online-Abfrage vom 25.01.2022).  

Das nächste Baudenkmal stellt ein Bildstock (Baudenkmal Nr. D-1-89-119-9) dar, das sich 

in einer Entfernung von circa 250 m südwestlich des Planungsgebiets befindet. Weitere 

Boden- und Baudenkmale sind mindestens 450 m entfernt. 

Allgemein unterliegen Bodendenkmäler, die bei der Ausführung von Baumaßnahmen zu 

Tage treten, der Meldepflicht nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 

(BayDSchG) und sind dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege BLfD oder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

8.4 Art und Merkmale der möglichen erheblichen Auswirkungen 

Zur Betrachtung und Einstufung des Gebiets beziehungsweise der Planung wurden fol-

gende Grundlagen verwendet 

- eigene Erhebungen mittels Ortseinsicht und daraus folgender Bestandsanalyse,  

- Einsicht in die einschlägigen Datenbanken und Informationssysteme sowie  

- der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, 

- Angaben der Gemeinde Grabenstätt, 

- Vorhabensbeschreibung des Vorhabensträgers, 

- Vorliegende Objektplanung. 

Diese Prognose ermöglicht die Einschätzung der Projektauswirkungen bei Realisierung des 

Vorhabens. Die Bewertung des Eingriffes erfolgt unter der Voraussetzung, dass das Vor-

habens unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und den geplanten 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen realisiert wird. 

8.4.1 Art und Ausmaß der Auswirkungen 

Im Folgenden bedeutet: 

(+) erheblich 

(-) unerheblich 

 

Schutzgut 

Überschlägige Beschreibung der möglichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen auf Grundlage der Merkmale 

des Vorhabens und des Standort 

Beurteilung der 
Erheblichkeit der 

Auswirkungen 
auf die Umwelt 

Mensch 

Durch die vorhandene Bebauung und das bebaute Um-

feld bestehen Vorbelastungen der Umgebung durch 

Emissionen wie Geruch, Lärm, Erschütterung u. ä. 

Dem überplanten Bereich kommt aufgrund der derzeiti-

gen Nutzung keine Erholungsfunktion zu. 

Aufgrund der vorliegenden Planung sind voraussichtlich 

keine wesentlichen, zusätzlichen nachteiligen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten. 

(-) 
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Schutzgut 

Überschlägige Beschreibung der möglichen nachteili-

gen Umweltauswirkungen auf Grundlage der Merkmale 

des Vorhabens und des Standort 

Beurteilung der 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 
auf die Umwelt 

Tiere / 
Pflanzen 

Durch die vorhandene Nutzung des Planungsgebiets be-

stehen bereits Beeinträchtigungen des Schutzguts 

Pflanzen und Tiere. 

Der ausgearbeitete Artenschutzbeitrag kommt zu dem 

Ergebnis, dass lediglich beim Abbruch des Bestandsge-

bäudes Vögel und Fledermäuse betroffen sein könnten. 

Unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen können ar-

tenschutzfachliche Konflikte jedoch vermieden werden. 

Zwischenzeitlich erfolgte er Gebäudeabbruch. Beein-

trächtigungen artenschutzrechtlich relevanter Tiergrup-

pen ist daher auszuschließen.  

Die bestehende Eingrünung stellt grundsätzlich einen 

potenziellen Lebensraum für saisonal brütende Vogelar-

ten dar. Eine Gefährdung der lokalen Brutvogelpopula-

tionen ist allerdings nicht zu erwarten, da es sich nicht 

um essenzielle Habitate handelt. In der näheren Umge-

bung zum Eingriffsbereich stehen Bäume und Hecken-

struktur mit ausreichend Nistmöglichkeiten zur Verfü-

gung. 

Aufgrund der vorliegenden Planung sind voraussichtlich 

keine wesentlichen, zusätzlichen nachteiligen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten. 

(-) 

Boden 

Das beplante Grundstück ist aktuell bereits mit gewerb-

lich genutzten Gebäuden überbaut. Große Teile der Frei-

flächen sind versiegelt/ asphaltiert. Grünflächen sind 

nur wenige vorhanden und befinden sich in erster Linie 

als relativ schmale Streifen entlang der westlichen, 

nördlichen und teilweise entlang der östlichen Grund-

stücksgrenze. 

Im Zuge von Aufschlussarbeiten wurde auf dem Grund-

stück eine schädliche Bodenverunreinigung festgestellt. 

Anhand eines Sanierungskonzepts fand in Abstimmung 

mit dem Wasserwirtschaftsamt erfolgreich die Altlasten-

sanierung statt. Zur Sicherstellung des Sanierungser-

folgs werden die Schadstoffgehalte des Grundwassers 

über mindestens ein Jahr quartalsmäßig kontrolliert. 

Weitere Maßnahmen oder das Fortführen des Monito-

rings sind abhängig von den Beprobungsergebnissen. 

Durch die vorhandene Beanspruchung und der beste-

henden Versiegelung sind grundlegende Bodenfunktio-

nen wie Lebensraumfunktion und Regulationsfunktion 

deutlich eingeschränkt. Die Folgewirkungen sind eine 

geringere Grundwasserneubildung, ein erhöhter Regen-

wasserabfluss sowie ein verändertes Artenspektrum der 

Flora und Fauna. 

Durch die vorliegende Planung ändert sich dieser Zu-

stand nicht wesentlich. Aufgrund der vorliegenden Pla-

nung sind voraussichtlich keine wesentlichen, zusätzli-

chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

(-) 
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Schutzgut 

Überschlägige Beschreibung der möglichen nachteili-

gen Umweltauswirkungen auf Grundlage der Merkmale 

des Vorhabens und des Standort 

Beurteilung der 

Erheblichkeit der 
Auswirkungen 
auf die Umwelt 

Grund-
wasser 

Für das Baufeld ergibt sich entsprechend vorliegendem 

Gutachten nach der Ableitung der Extrem- und Mittel-

wasserstände ein anzusetzender höchster Grundwas-

serspiegel von 523,10 m ü. NN. Mit der festgesetzten 

Höhenlage des geplanten Gebäudes wird dies berück-

sichtigt. 

Eingriffe in Grundwasserströme sind nicht zu erwarten. 

(-) 

Ober- 
flächen- 
wasser 

Nicht vorhanden 
Nicht  

betroffen 

Hoch- 

wasser 

Die vorliegende Planung beinhaltet allgemeine Vorkeh-

rungen zum Hochwasserschutz bei geplanten baulichen 

Einrichtungen.  

(-) 

Trink- 
wasser 

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist durch 

den Anschluss an das zentrale Versorgungsnetz der 

Kommune zu gewährleisten.  

Vorbehaltlich einer nutzungsabhängigen Überprüfung 

wird angenommen, dass die notwendigen Kapazitäten 

bereitgestellt werden können.  

Aufgrund der vorliegenden Planung sind voraussichtlich 

keine wesentlichen, zusätzlichen nachteiligen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten. 

(-) 

Klima / 
Luft 

Das überplante Grundstück stellt durch die vorhandene 

Nutzung kein bedeutsames Kaltluftentstehungsgebiet 

dar und übernimmt somit keine lokalklimatische Aus-

gleichsfunktion. 

Durch die vorhandene Nutzung bestehen bereits Beein-

trächtigungen des Schutzguts Klima / Luft. 

Durch die vorliegende Planung ändert sich dieser Zu-

stand nicht wesentlich. Aufgrund der vorliegenden Pla-

nung sind voraussichtlich keine wesentlichen, zusätzli-

chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

(-) 

Landschaft 

Die bestehende Anlage weist in den Randbereichen par-

tiell eine bestehende Eingrünung durch Bäume auf.  

Bäume, welche im Zuge der Baumaßnahmen entfernt 

werden müssen, sind nach Beendigung der Arbeiten 

durch entsprechende Gehölzneupflanzungen zu erset-

zen. 

Aufgrund der vorliegenden Planung sind daher voraus-

sichtlich keine wesentlichen, zusätzlichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen zu erwarten. 

(-) 

Kultur- / 
Sachgüter 

Nicht betroffen 
Nicht  

betroffen 

Zusammenfassung: 
Gesamteinschätzung erheblicher Umweltauswirkungen: 

UVP erforderlich 
Nein 

Tab. 4 Merkmale der möglichen Auswirkungen 
(+) erheblich (-) unerheblich 
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8.4.2 Grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 

Grenzüberschreitende Auswirkungen sind durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten. 

8.4.3 Schwere und der Komplexität der Auswirkungen, Reversibilität 

Die Schwere der Auswirkungen wird durch deren Qualität bzw. Intensität bestimmt. Dabei 

sind auch die Empfindlichkeit und die Schutzwürdigkeit der betroffenen Schutzgüter von 

Bedeutung. Je nach Vorhabentyp kann auch die Dauer von Umweltauswirkungen erschwe-

rend wirken (beschränkt auf bestimmten Zeitraum / permanente Beeinträchtigung). Auch 

die Häufigkeit kann vorhabenspezifisch für die Schwere der Umweltauswirkungen bedeut-

sam sein. 

Die vorliegende Planung ist innerhalb bereits gewerblich genutzter Flächen angesiedelt. 

Dabei werden bereits versiegelte und beanspruchte Flächen überplant. Dies dient grund-

sätzlich einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden und vermeidet die Überplanung 

bislang unbeanspruchter Flächen im Außenbereich.  

In Berücksichtigung der o.a. Ausführungen ist von einer geringen Eingriffsschwere auszu-

gehen. 

Schwerwiegende Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind 

durch die Planung nicht zu erwarten, das Vorhaben weist daher keine besondere Komple-

xität der Auswirkungen auf. 

Notwendige Entnahmen von Gehölzen und Abbrucharbeiten bestehender Gebäude sind un-

ter Berücksichtigung der zulässigen Zeiträume vorzunehmen. Nach Beendigung der Arbei-

ten sind entsprechende Ersatzpflanzungen vorgesehen. Mittelfristig ist daher davon aus-

zugehen, dass in diesem Zusammenhang Auswirkungen wie z.B. Verlust von Brut- und 

Nistmöglichkeiten als reversibel anzusehen sind. 

8.4.4 Mögliche Wechselwirkungen: Zusammenwirken der Auswirkungen 

mit den Auswirkungen anderer bestehender oder zugelassener 

Vorhaben 

Die zu betrachtenden Schutzgüter be-

einflussen sich gegenseitig in unter-

schiedlichem Maße. Dabei sind Wechsel-

wirkungen zwischen den Schutzgütern 

sowie Wechselwirkungen aus Verlage-

rungseffekten und komplexe Wirkungs-

zusammenhänge unter Schutzgütern zu 

betrachten.  

Die aus methodischen Gründen auf 

Teilsegmente des Naturhaushalts, die 

sogenannten Schutzgüter, bezogenen 

Auswirkungen betreffen also ein stark 

vernetztes komplexes Wirkungsgefüge. 

Die folgende Tabelle erlaubt einen Über-

blick und liefert Beispiele für mögliche 

Wechselwirkungen der diversen Schutz-

güter. 

Im vorliegenden Fall ist auf Grundlage 

der vorliegenden Erkenntnisse jedoch 

nicht davon auszugehen, dass diese 

Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern zu zusätzlichen erhebli-

chen Belastungen führen werden. 

 

Abb. 10 Darstellung der Schutzgüter und 

deren Wechselwirkungen  
Quelle: Wikifk5 der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen © 
2009 Julia Balko © MWK-BW  
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Tab. 5 Tabelle nach Schrödter / Habermann-Nieße / Lehmberg: „Umweltbericht in der 

Bauleitplanung“, 2004, verändert 

8.4.5 Möglichkeiten, die Auswirkungen wirksam zu vermindern. 

Schutzgut Mensch / Orts- / Landschaftsbild 

- Höhenbegrenzung der geplanten Gebäude. 

- Gutachterliche Überprüfung der Schallimmissionen. 

- Vorgaben zur Sicherstellung einer Ein- / Durchgrünung.  

Schutzgut Natur und Landschaft 

- Entwicklung bereits beanspruchter Flächen zur Schonung bisher unbeeinflusster Au-

ßenbereichsflächen. 

- Eingrünung im Randbereich des Geländes. 

- Gestaltung von Stellplätzen mit wasserdurchlässigen Belägen. 

- Überwiegende Nutzung von Flächen mit einer geringen Biotopausstattung und gerin-

gen Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt. 

- Ausführung der Zäune ohne Sockel und einer Bodenfreiheit von mind. 10 cm. 

- Festsetzungen zur Grünordnung, wie zum Beispiel Entwicklung von Flächen zum An-

pflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Mindestpflanzgebote 

standortgerechter und klimaverträglicher Bäume und Sträucher, Vorgaben zu Min-

destqualitäten. 

Schutzgut Boden 

- Nutzung von bereits versiegelten Standorten. 

- Verwendung sickerfähiger offener Beläge im Bereich der Stellplätze. 
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8.5 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die vorliegende allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der Um-

weltverträglichkeitspflicht beschreibt die Merkmale und den Standort des geplanten Vor-

habens.  

Vorrangige Ziele der Gemeinde sind: 

- Sicherung einer guten, verbraucher- und ortskernnahen Grundversorgung. 

- Sicherung und Erhalt von Arbeitsplätzen. 

- Stärkung des Angebots an Wohnungen. 

- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Bündelung unterschiedlicher Nutzun-

gen unter Ausnutzung von Synergieeffekten. 

Die Planung entspricht der städtebaulichen Konzeption der Gemeinde Grabenstätt und 

dient einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.  

Das überplante Grundstück unterlag einer gewerblichen Nutzung und stellt derzeit eine 

Konversionsfläche dar. Der vorhandene Baubestand und die baulichen Anlagen wurden 

zurückgebaut.  

Die zu erwartenden Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter Mensch, Pflanzen / Tiere, 

Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaft / Landschaftsbild sowie Kultur- und Sachgüter 

wurden im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls beschrieben und bewertet. 

Durch das geplante Vorhaben sind demnach keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 

zu erwarten. 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der Umweltverträg-

lichkeitspflicht kommt daher zu dem Ergebnis, dass für das geplante städtebauliche Vor-

haben keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Mit diesem Bebauungsplan liegt aufgrund der veränderten überbaubaren Grundstücksflä-

che und der Nutzungsänderung grundsätzlich ein Eingriff in Natur und Landschaft vor.  

Nachdem es sich bei dem Vorhaben um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt ist 

gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB i.V.m § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ein Ausgleich nicht 

erforderlich. Eine Ausgleichspflicht wird durch diese Bebauungsplanänderung daher nicht 

begründet.  

Artenschutzrechtliche Aspekte stehen dem Vorhaben nach dem erfolgten Abbruch der Be-

standsgebäude nicht entgegen. Möglichen Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG kann 

durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen begegnet werden. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass die Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG auf Ebene der konkreten Vorhaben-

genehmigung zu prüfen sind. 

 

Gemeinde Grabenstätt, den ………………………. 

 

................................................................. 

Gerhard Wirnshofer 
Erster Bürgermeister 
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